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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin MMag. Birgit ERTL als 

Einzelrichterin über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , sowie von XXXX , geb. XXXX , 

beide Staatsangehörige von Tunesien und vertreten durch die Bundesagentur für 

Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) GmbH, Leopold-Moses-Gasse 4, 1020 

Wien, gegen die Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl jeweils vom 

14.12.2022, Zl.  XXXX und Zl. XXXX , sowie die Beschwerdevorentscheidungen des 

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl jeweils vom 03.01.2023, Zl.  XXXX und Zl. XXXX , zu 

Recht: 

A) 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und die Beschwerdevorentscheidungen 

bestätigt. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

 XXXX (im Folgenden: Erstbeschwerdeführer) reiste gemeinsam mit seiner Ehefrau  XXXX (im 

Folgenden: Zweitbeschwerdeführerin) unter Umgehung der Grenzkontrollen in das 

Bundesgebiet ein. Nachdem sie am 31.12.2021 im Zuge einer fremdenpolizeilichen 
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Personskontrolle bei ihrem unrechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet betreten und zur 

Identitätsfeststellung auf eine Polizeiinspektion verbracht worden waren, stellten sie beide 

einen Antrag auf internationalen Schutz, welchen sie im Rahmen ihrer am darauffolgenden 

Tat stattfindenden Erstbefragungen vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im 

Wesentlichen damit begründeten, dass die Angehörigen der Zweitbeschwerdeführerin 

gegen ihre Eheschließung gewesen seien. Der Erstbeschwerdeführer gab an, der Bruder 

seiner Ehefrau habe ihn geschlagen und ihm mit dem Tod gedroht, zudem hätte es die 

Familie geschafft, dass er seinen Job verloren habe. Die Zweitbeschwerdeführerin gab zu 

Protokoll, „unsere Familien“ hätten es nicht erlaubt, dass sie und der Beschwerdeführer 

heiraten und hätten ihr Bruder und ihr Vater den Beschwerdeführern gedroht. 

Am 01.01.2022 wurden die Beschwerdeführer niederschriftlich vor dem Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: BFA / belangte Behörde) einvernommen. Der 

Erstbeschwerdeführer gab hierbei an, er sei bereits ab dem Jahr 2016 vom Bruder seiner 

Ehefrau mehrfach geschlagen und mit dem Tod bedroht worden. Zudem sei sein 

Schwiegervater Angehöriger der Muslimbruderschaft, was der Erstbeschwerdeführer 

ablehne. Der Schwiegervater sei „extrem“ und könne ihn nicht akzeptieren. Auch hätte der 

Erstbeschwerdeführer seine Arbeit kündigen müssen, da er in der Firma durch seinen 

Schwager und Schwiegervater mit dem Tod bedroht worden sei. Die 

Zweitbeschwerdeführerin gab ihrerseits zu Protokoll, ihre Familie sei mit ihrer Eheschließung 

nicht einverstanden gewesen und hätten ihr Vater, welcher „religiös radikal“ sei, und ihr 

Bruder den Erstbeschwerdeführer bedroht, sodass dieser auch seine Arbeit kündigen hätte 

müssen. Auf Nachfrage ergänzte die Zweitbeschwerdeführerin, dass sie ebenfalls von ihrem 

Vater und Bruder bedroht und zudem auch mehrfach von ihrem Vater geschlagen worden 

sei. 

Mit Schriftsatz der belangten Behörde vom 14.11.2022 ("Aufforderung zur Stellungnahme – 

Beweismittelvorlage") wurde den Beschwerdeführern das aktualisierte 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Tunesien übermittelt und ihnen die 

Möglichkeit eingeräumt, hierzu sowie zu etwaig eingetretenen Änderungen im Hinblick auf 

ihre persönlichen Verhältnisse innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung schriftlich Stellung 

zu beziehen. 

Am 05.12.2022 langte bei der belangten Behörde eine schriftliche Stellungnahme der 

Beschwerdeführer ein. Darin wurde auf ihr bisheriges Fluchtvorbringen verwiesen und aus 

allgemeinen Länderberichten insbesondere mit Bezug zu Ehrenmorden zitiert, zudem wurde 

darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführer nunmehr in einer Mietwohnung leben und 
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beide in einem aufrechten Beschäftigungsverhältnis stehen würden. Der Stellungnahme 

angeschlossen waren Screenshots von angeblich zwischenzeitlich erhaltenen 

Drohnachrichten des Bruders der Zweitbeschwerdeführerin, ein Dienstvertrag samt 

Beschäftigungsbewilligung des Erst- sowie Lohnabrechnungen der Zweitbeschwerdeführerin, 

ein ÖSD Zertifikat A1 der Zweitbeschwerdeführerin, ein Mietvertrag sowie Meldezettel. 

Mit Bescheiden jeweils vom 14.12.2022 wies die belangte Behörde die Anträge der 

Beschwerdeführer auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status von 

Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) sowie 

hinsichtlich des Status von subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 

Tunesien gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt II.) ab. Zugleich 

wurde ihnen ein „Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen“ gemäß § 57 

AsylG 2005 nicht erteilt (Spruchpunkt III.), gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG 

gegen sie eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.) 

und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass ihre Abschiebung gemäß § 46 FPG nach 

Tunesien zulässig ist (Spruchpunkt V.). Gemäß § 55 Abs. 1a FPG wurde ihnen keine Frist für 

die freiwillige Ausreise gewährt (Spruchpunkt VI.) und einer Beschwerde gegen diese 

Entscheidungen gemäß § 18 Abs. 1 Z 1 BFA-VG die aufschiebende Wirkung aberkannt 

(Spruchpunkt VII.). Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass eine aktuelle 

Verfolgungsgefahr, welche ihre Ursache in einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention 

genannten Gründe hätte, seitens der Beschwerdeführer nicht glaubhaft dargelegt worden 

sei und auch kein reales Risiko bestehe, dass sie im Falle ihrer gemeinsamen Rückkehr nach 

Tunesien in eine existenzbedrohende Notlage geraten würden. Der Inhalt der seitens der 

Beschwerdeführer am 05.12.2022 eingebrachten Stellungnahme samt angeschlossener 

Beweismittel fand in den angefochtenen Bescheiden keinerlei Berücksichtigung. 

Gegen diese Bescheide wurde fristgerecht mit Schriftsatz vom 30.12.2022 vollumfänglich 

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben und hierbei deren inhaltliche 

Rechtswidrigkeit sowie die Verletzung von Verfahrensvorschriften moniert. Dem 

Beschwerdeschriftsatz angeschlossen waren abermals Beweismittel, welche allesamt bereits 

der schriftlichen Stellungnahme vom 05.12.2022 angeschlossen worden waren. 

Mit Beschwerdevorentscheidungen vom 03.01.2023 wies die belangte Behörde die Anträge 

der Beschwerdeführer auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status 

von Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) sowie 

hinsichtlich des Status von subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 

Tunesien gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt II.) ab. Zugleich 
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wurde ihnen ein „Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen“ gemäß § 57 

AsylG 2005 nicht erteilt (Spruchpunkt III.), gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG 

gegen sie eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.) 

und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass ihre Abschiebung gemäß § 46 FPG nach 

Tunesien zulässig ist (Spruchpunkt V.). Gemäß § 55 Abs. 1a FPG wurde ihnen keine Frist für 

die freiwillige Ausreise gewährt (Spruchpunkt VI.) und einer Beschwerde gegen diese 

Entscheidungen gemäß § 18 Abs. 1 Z 1 und Z 5 BFA-VG die aufschiebende Wirkung 

aberkannt (Spruchpunkt VII.). Es wurde ausgeführt, dass auch unter Berücksichtigung des 

Inhalts der schriftlichen Stellungnahme vom 05.12.2022 und des Beschwerdevorbringens 

samt angeschlossener Beilagen eine aktuelle Verfolgungsgefahr, welche ihre Ursache in 

einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe hätte, seitens der 

Beschwerdeführer nicht glaubhaft dargelegt worden sei und auch kein reales Risiko bestehe, 

dass sie im Falle ihrer gemeinsamen Rückkehr nach Tunesien in eine existenzbedrohende 

Notlage geraten würden. Zudem ließen die vorgelegten Nachrichtenverläufe mit angeblich 

vom Bruder der Zweitbeschwerdeführerin erhaltenen Drohnachrichten eindeutig auf eine 

Inszenierung mit einem eigens erstellten „Fake-Account“ schließen, sodass die Aberkennung 

der aufschiebenden Wirkung ergänzend noch auf den Tatbestand des § 18 Abs. 1 Z 5 BFA-VG 

gestützt wurde. 

Mit Schriftsatz vom 13.01.2023 wurde seitens der Beschwerdeführer bei der belangten 

Behörde die Vorlage der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht beantragt, welche 

am 20.01.2023 erfolgte. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

Die unter Punkt I. getroffenen Ausführungen werden als entscheidungswesentlicher 

Sachverhalt festgestellt. Darüber hinaus werden folgende weitere Feststellungen getroffen: 

1.1. Zu den Personen der Beschwerdeführer: 

Die Beschwerdeführer sind Staatsangehörige von Tunesien. Es handelt sich bei ihnen um 

einen volljährigen Mann (Erstbeschwerdeführer) und seine volljährige Ehefrau 

(Zweitbeschwerdeführerin). Sie haben am 04.12.2021 in Tunis geheiratet. Sie sind 

Angehörige der Volksgruppe der Araber und bekennen sich zum moslemischen Glauben. Ihre 

Identitäten stehen nicht fest. 

Sie sind gesund und erwerbsfähig und haben keine Sorgepflichten. 
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Der Erstbeschwerdeführer wurde in Tunis geboren und hat anschließend zeitlebens bei 

seiner Familie in einem Ort in der Provinz Ariana an der Nordküste Tunesiens gelebt. Er hat 

in seinem Herkunftsstaat die Reifeprüfung abgelegt und eine Ausbildung zum Klimatechniker 

absolviert, wobei er diesen Beruf von 2016 bis 2021 auch ausgeübt und damit seinen 

Lebensunterhalt aus eigenem bestritten hat. Seine Eltern und zwei Schwestern leben nach 

wie vor in Ariana. 

Die Zweitbeschwerdeführerin stammt ursprünglich aus dem Gouvernement Beja an der 

Nordküste Tunesiens, hat jedoch ab dem Jahr 2016 gemeinsam mit dem 

Erstbeschwerdeführer bei dessen Familie in Ariana gelebt. Sie hat in ihrem Herkunftsstaat 

ebenfalls die Reifeprüfung abgelegt und von 2016 bis 2021 als Zahnarztordinationsgehilfin 

gearbeitet. Die Eltern, eine Schwester und ein Bruder der Zweitbeschwerdeführerin leben 

nach wie vor in Beja. 

Die Beschwerdeführer reisten im Dezember 2021 auf dem Luftweg von Tunesien nach 

Serbien aus und von dort über Ungarn und die Slowakei nach Österreich weiter, wo sie am 

31.12.2021 polizeilich aufgegriffen wurden und in der Folge ihre verfahrensgegenständlichen 

Anträge auf internationalen Schutz stellten. Im Bundesgebiet sowie auf dem Gebiet der 

Mitgliedstaaten verfügen sie über keine weiteren familiären Anknüpfungspunkte. 

Die Beschwerdeführer leben seit 28.10.2022 gemeinsam in einer Mietwohnung und 

beziehen zum Entscheidungszeitpunkt keine Grundversorgungsleistungen. 

Der Erstbeschwerdeführer geht seit 03.08.2022 laufend einer angemeldeten 

Erwerbstätigkeit als Buffetkassier in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen nach, zu 

deren Ausübung er auf Grundlage einer ihm seitens des AMS erteilten 

Beschäftigungsbewilligung gemäß § 8 Abs. 1 AuslBG berechtigt ist. 

Die Zweitbeschwerdeführerin ging von 02.06.2022 bis 13.06.2022 sowie von 03.08.2022 bis 

19.08.2022 jeweils angemeldeten Erwerbstätigkeiten als Arbeiterin sowie zuletzt von 

12.09.2022 bis 12.01.2023 als Angestellte nach. Überdies hat sie eine Deutschprüfung für 

das Sprachniveau A1 erfolgreich abgelegt. 

Die Beschwerdeführer sind strafgerichtlich unbescholten. 

1.2. Zum Fluchtvorbringen und einer Rückkehrgefährdung der Beschwerdeführer: 

Die Beschwerdeführ sind in Tunesien nicht der Gefahr einer Verfolgung durch den Bruder 

oder Vater der Zweitbeschwerdeführerin ausgesetzt, da diese gegen ihre Eheschließung 
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gewesen seien. Das entsprechende Vorbringen ist weder glaubhaft, noch käme diesem bei 

hypothetischer Wahrunterstellung Asylrelevanz zu. 

Die Beschwerdeführer sind im Falle ihrer Rückkehr nach Tunesien somit mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit keiner aktuellen sowie unmittelbaren persönlichen und konkreten 

Verfolgung, Bedrohung oder sonstigen Gefährdung ausgesetzt. 

Sie werden im Falle ihrer Rückkehr nach Tunesien mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit auch 

keiner wie auch immer gearteten existentiellen Bedrohung ausgesetzt sein. Weder wird 

ihnen ihre Lebensgrundlage gänzlich entzogen, noch besteht für sie die reale Gefahr einer 

ernsthaften Bedrohung ihres Lebens oder ihrer Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt 

im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes. 

1.3. Zur Lage im Herkunftsstaat: 

Gemäß § 1 Z 11 HStV (Herkunftsstaaten-Verordnung, BGBl. II Nr. 177/2009 idF BGBl. II Nr. 

129/2022) gilt Tunesien als sicherer Herkunftsstaat. 

Zur aktuellen Lage in Tunesien werden folgende Feststellungen getroffen: 

COVID-19 

Seit 1.12.2022 sind in Tunesien sämtliche COVID-19-Beschränkungen für Reisende aus dem 

Ausland aufgehoben (BMEIA 12.12.2022; vgl. AA 12.12.2022); unabhängig vom jeweiligen 

Impfstatus (AA 12.12.2022). Die Pflicht zur Vorlage eines PCR-Tests und eines 

Impfnachweises entfällt (BMEIA 12.12.2022; vgl. AA 12.12.2022). Personen, die COVID-19-

Symptome zeigen, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen (AA 12.12.2022). 

Quellen: 

AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (12.12.2022): Tunesien: Reise- und Sicherheitshinweise, 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tunesien-
node/tunesiensicherheit/219024, Zugriff 12.12.2022 

BMEIA - Bundesministerium Europäische und Internationale Angelegenheiten [Österreich] 
(12.12.2022): Reiseinformationen Tunesien, http://www.bmeia.gv.at/reise-
aufenthalt/reiseinformation/land/tunesien/, Zugriff 12.12.2022 

Sicherheitslage 

Die Sicherheitslage in Tunesien ist nach wie vor angespannt, geprägt von täglichen 

Sicherheitsoperationen von Militär und Polizei und Meldungen über vereitelte Anschläge. 

Das Risiko von terroristischen Anschlägen ist weiterhin gegeben, es ist aber eine 

Verringerung in den letzten Jahren feststellbar. Das Jahr 2015 bildete mit drei großen 
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Anschlägen einen Höhepunkt. Gefahr geht dabei vorwiegend von Rückkehrern aus v. a. 

Libyen aus. Die Terrorismusbekämpfung und die Sicherheit an den Grenzen gehören 

weiterhin zu den wichtigsten Prioritäten der tunesischen Regierung. Die tunesischen 

Behörden haben eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um Terrorzellen zu zerschlagen, 

insbesondere wurde die Präsenz der Sicherheitskräfte im Land erhöht. Die Zahl der 

Terroranschläge in Tunesien ist in der Folge in den letzten Jahren zurückgegangen, da sich 

die Sicherheitsstrukturen des Landes erheblich verbessert haben. Seit dem Messerangriff auf 

eine Patrouille der Nationalgarde in Sousse im September 2020 gab es keinen 

nennenswerten terroristischen Vorfall mehr in einem größeren tunesischen Ballungsraum 

(STDOK 17.3.2022). 

Die von den bisherigen Regierungen angestrebte Verbesserung der Sicherheitslage im 

Inneren und der Kampf gegen den Terrorismus bleiben trotz vermehrter Anstrengungen und 

zahlreichen Verhaftungs- und Durchsuchungsaktionen weiter eine Herausforderung. Die 

Sicherheitslage ist in der Stadt und in der Region um Ben Guerdane nahe der libyschen 

Grenze besonders angespannt. Mit verstärkter Militär- und Polizeipräsenz in diesen 

Regionen ist zu rechnen (AA 29.4.2022). 

Laut österreichischem Außenministerium gilt (für österreichische Staatsbürger) eine partielle 

Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5) für die Saharagebiete, das Grenzgebiet zu Algerien und 

die westlichen Landesteile. Reisewarnungen bestehen für die Region südlich der Orte Tozeur 

– Douz – Ksar Ghilane – Tataouine – Zarzis. Mit gewaltsamen Aktionen terroristischer 

Organisationen ist zu rechnen. Das militärische Sperrgebiet an der Grenze zu Algerien in der 

Nähe des Berges Chaambi ist teilweise vermint und kann von den Sicherheitskräften 

kurzfristig ausgedehnt werden. Im Westen des Landes ist mit verstärkter Militär- und 

Polizeipräsenz zu rechnen; es finden bewaffnete Auseinandersetzungen mit 

Terroristengruppen statt (BMEIA 12.12.2022). Die Behörden haben insbesondere die Präsenz 

der Sicherheitskräfte im Land erhöht, vor allem in den Touristenorten (EDA 12.12.2022; vgl. 

BMEIA 12.12.2022). 

Im Juni 2022 wurden zwei Sicherheitskräfte bei einem Messerangriff im Zentrum von Tunis 

verletzt und bereits im Jänner kam es zu einem Messerangriff in einem Tram bei Tunis (EDA 

12.12.2022).  

Der nach der Attentatsserie von 2015 verhängte Ausnahmezustand ist nach wie vor in Kraft, 

wird regelmäßig verlängert und gilt im ganzen Land. Er gewährt den Sicherheitsbehörden 

einen erweiterten Handlungsspielraum, der von der Zivilgesellschaft kritisch beobachtet wird 
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(ÖB 10.2022; vgl. FH 24.2.2022). Die Behörden verfügen somit über eine weitreichende 

Erlaubnis, die Bewegungsfreiheit von Einzelpersonen einzuschränken, und Tausende von 

Menschen sind von solchen Verfügungen betroffen (FH 24.2.2022). 

Die angespannte Wirtschaftslage verbunden mit sozialen Problemen führt nicht nur 

vermehrt zu spontanen Demonstrationen, sondern auch gewalttätigen Ausschreitungen, die 

einen Armeeeinsatz erforderlich machen. Demonstrationen und Proteste können sich 

spontan und unerwartet entwickeln. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen 

Demonstranten und Sicherheitskräften können dabei nicht ausgeschlossen werden (AA 

29.4.2022; vgl. BMEIA 12.12.2022). Ferner informiert das österreichische Außenministerium, 

das zum 10. Jahrestag der tunesischen Revolution mit vermehrten Unruhen im ganzen Land 

zu rechnen ist (BMEIA 12.12.2022). So fanden sich am Sonntag [8.5.2022] im Epizentrum der 

großen Proteste, im Zeichen jener Kundgebungen, die 2011 den ehemaligen Staatschef Zine 

El Abidine Ben Ali stürzten, Hunderte Tunesier und demonstrierten zur Unterstützung von 

Präsident Kaïs Saïed und seiner seit Juli 2021 getroffenen Maßnahmen, die von Kritikern als 

Staatsstreich bezeichnet wurden. Die Kundgebung fand auf der zentralen Bourguiba-Allee in 

der Hauptstadt statt (France 24 8.5.2022; vgl. BAMF 9.5.2022). Am 15.10.2022 

demonstrierten Tausende Menschen in Tunis (AJ 15.10.2022; vgl. France24 15.10.2022). Die 

Demonstranten forderten den Rücktritt von Präsident Kaïs Saïed und protestierten auch 

gegen die hohen Lebenshaltungskosten im Land (France24 15.10.2022). Anhänger der 

Ennahdha-Partei und der Freien Verfassungspartei hielten am Samstag in benachbarten 

Gebieten der Hauptstadt Tunis parallele Kundgebungen ab und warfen Präsident Kaïs Saïed 

Misswirtschaft und einen antidemokratischen Putsch vor (AJ 15.10.2022). 

Quellen: 

AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (12.12.2022): Tunesien: Reise- und Sicherheitshinweise, 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tunesien-
node/tunesiensicherheit/219024?view=, Zugriff 12.12.2022 

AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (29.4.2022): Tunesien - Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Republik Tunesien (Stand: März 2022), 
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe?func=ll&objId=23675904&objAction=Open&nexturl=%2FOTCS
%2Fcs%2Eexe%3Ffunc%3Dsrch%2ESearchCache%26cacheId%3D1094784449, Zugriff 7.6.2022 

AJ - Al Jazeera (15.10.2022): Tunisian protesters denounce ‘coup’, demand president steps down, 
https://www.aljazeera.com/news/2022/10/15/tunisian-protesters-denounce-coup-demand-
presidents-removal, Zugriff 30.11.2022 

BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (9.5.2022): Briefing Notes: 
Tunesien: Unterstützung für den Staatspräsidenten, 
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/683355/1094994/1094995/1095
013/13446325/23477053/23675610/-
/Deutschland._Bundesamt_f%C3%Bcr_Migration_und_Fl%C3%Bcchtlinge%2C_Briefing_Notes%2C
_KW19%2C_09.05.2022_%28deutsch%29.pdf?nodeid=23675611&vernum=-2, Zugriff 9.11.2022 



- 9 - 

BMEIA - Bundesministerium Europäische und Internationale Angelegenheiten [Österreich] 
(12.12.2022): Reiseinformationen Tunesien, http://www.bmeia.gv.at/reise-
aufenthalt/reiseinformation/land/tunesien/, Zugriff 12.12.2022 

EDA - Eidgenössisches Department für Auswärtige Angelegenheiten [Schweiz] (12.12.2022): 
Reisehinweise für Tunesien, https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-
information/tunesien/reisehinweise-tunesien.html#par_textimage₀, Zugriff 12.12.2022 

FH - Freedom House (24.2.2022): Freedom in the World 2022 - Tunisia, 
https://www.ecoi.net/en/document/2068830.htm, Zugriff 13.4.2022 

France24 (15.10.2022): Des milliers de Tunisiens manifestent contre le président Kaïs Saïed et la 
crise économique, https://www.france24.com/fr/afrique/20221015-des-milliers-de-tunisiens-
manifestent-contre-le-pr%C3%A9sident-ka%C3%Afs-sa%C3%Afed-et-la-crise-%C3%A9conomique, 
Zugriff 30.11.2022 

France 24 (8.5.2022):Hundreds rally in support of Tunisian President Saied, 
https://www.france24.com/en/africa/20220508-hundreds-rally-in-support-of-tunisian-president-
saied, Zugriff 10.5.2022 

ÖB - Österreichische Botschaft [Österreich] (10.2022): Asylländerbericht Tunesien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2084785/2022_10_00_%C3%96B_Asyll%C3%A4nderbericht_2
022_Tunesien.docx, Zugriff 29.12.2022 

Reuters (29.1.2022): Tunisia thwarts alleged terrorist attack targeting tourist areas (29.1.2022), 
https://www.reuters.com/world/africa/tunisia-thwarts-alleged-terrorist-attack-targeting-tourist-
areas-2022-01-28/, Zugriff 6.5.2022  

STDOK - Staatendokumentation des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl [Österreich] 
(17.3.2022): Themenbericht intern: Nordafrika - Terrorismus in Ägypten, Libyen, Marokko und 
Tunesien, Quelle liegt bei der Staatendokumentation auf 

Rechtsschutz / Justizwesen 

Das Gesetz sieht eine unabhängige Justiz vor (BS 2022; vgl. FH 24.2.2022, USDOS 12.4.2022). 

Im Allgemeinen respektiert die Regierung die richterliche Unabhängigkeit auch in der Praxis 

(BS 2022; vgl. USDOS 12.4.2022). Die Justizreform war und ist eine der wichtigsten Säulen 

des tunesischen Transitionsprozesses (ÖB 10.2022; vgl. FH 24.2.2022). Sie schreitet seit der 

Revolution aber nur langsam voran (FH 24.2.2022; vgl. ÖB 10.2022, FH 24.2.2022). Das 

Programm zur Unterstützung der Justizreform (PARJ) dessen Finanzierungsvereinbarung den 

Reformprozess der Regierung erleichtern und die Rechtsstaatlichkeit in Tunesien stärken 

sollte, ist zum Stillstand gekommen. Zwischen den Prinzipien der Verfassung und den 

Gesetzen, die in Tunesien tatsächlich in Kraft sind, gibt es noch große Diskrepanzen (ÖB 

10.2022). 

Auch weiterhin finden sich zahlreiche Richter aus der Ben-Ali-Ära auf der Richterbank und 

aufeinanderfolgende Regierungen versuchen regelmäßig, Gerichte zu manipulieren. Mit den 

2016 verabschiedeten Rechtsvorschriften wurde der Oberste Justizrat eingesetzt, der für die 

Gewährleistung der Unabhängigkeit der Justiz und die Ernennung der Richter des 

Verfassungsgerichts zuständig ist. Die Ratsmitglieder wurden in diesem Jahr von Tausenden 

von Juristen gewählt. In einem Bericht des Direktors für den Nahen Osten und Nordafrika 

der Internationalen Juristenkommission vom Dezember 2021 wird den tunesischen 
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Behörden jedoch vorgeworfen, dass sie es versäumt haben, Reformen zur Wahrung der 

Unabhängigkeit der Justiz und zur Ermächtigung des Obersten Justizrats zu verabschieden, 

wie dies in früheren Gesetzen zur Übergangsjustiz vorgesehen war (FH 24.2.2022). 

Seit der Verabschiedung der Verfassung im Jahr 2014 ist es den verschiedenen Parlamenten 

nicht gelungen, das Verfassungsgericht einzurichten, ein wichtiges unabhängiges Justizorgan, 

das für die Einhaltung der Verfassung sorgen und die Rechtmäßigkeit von Dekreten und 

Gesetzen prüfen soll (HRW 13.1.2022; vgl. AA 29.4.2022). Es existiert nur ein provisorisches 

Verfassungsgericht, das bis zur Suspendierung der Verfassung über die 

Verfassungsmäßigkeit von Gesetzesentwürfen wachte (AA 29.4.2022). Die Bemühungen des 

Parlaments, die Einrichtung des Gerichts voranzutreiben, wurden im April 2021 von 

Präsident Saïed zurückgewiesen, was die politische Pattsituation zwischen Exekutive und 

Legislative weiter verschärfte. Das Fehlen eines Verfassungsgerichts erschwerte die Debatte 

über die Verfassungsmäßigkeit von Saïeds Notstandsmaßnahmen (FH 24.2.2022; vgl. HRW 

13.1.2022). Insgesamt bleibt die Harmonisierung der gesamten bestehenden Rechtsordnung 

mit der neuen Verfassung eine anhaltende gesetzgeberische Herausforderung (AA 

29.4.2022) 

Dem Justizsystem mangelt es an Effizienz und Unabhängigkeit; lange Verfahrensdauer, 

mangelnde Beachtung der Prozedere und Kapazität haben einen Vertrauensverlust in der 

Bevölkerung zur Folge. Die heikle Sanierung in Richtung einer unabhängigen und 

professionellen Justiz ist dringend geboten, um Korruption und Steuerflucht effizient zu 

bekämpfen. Das Fehlen eines Verfassungsgerichtshofs wird auch international angeprangert 

(ÖB 10.2022). 

Vom 5.2.2022 auf den 6.2.2022 gab Präsident Kaïs Saïed die Auflösung des Obersten 

Justizrates (Conseil supérieur de la magistrature, CSM) bekannt. Dem CSM wird 

vorgeworfen, er sei korrupt und habe die Ermittlungen u. a. zum Attentat auf den linken 

Aktivisten Chokri Belaïd im Jahr 2013 erheblich verschleppt. Am 6.2.2022 jährte sich der 

Todestag des Aktivisten zum neunten Mal, zu seinem Gedenken fanden Demonstrationen 

statt. Der aus 45 Mitgliedern bestehende Rat war im Jahr 2016 geschaffen worden, um die 

Unabhängigkeit der Justiz zu überwachen. Saïed kündigte an, den Justizrat neu zu begründen 

und zu organisieren (BAMF 7.2.2022). Am 13.2.2022 erließ Präsident Kaïs Saïed ein Dekret, 

mit dem eine neue Justizaufsicht eingerichtet und das am 6.2.2022 von ihm aufgelöste 

Gremium des Obersten Rates der Justiz ersetzt werden soll. Dem Dekret zufolge kann der 

Präsident die Auswahl, Ernennung, Beförderungen und Versetzung von Richterinnen und 

Richtern innerhalb der neuen Justizaufsicht kontrollieren, was ihm zusätzliche Befugnisse zur 
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Kontrolle der obersten Justizbehörde des Landes einräumt (BAMF 14.2.2022; vgl. EPRS 

29.3.2022). 

Präsident Saïed verkündete am 1.6.2022 per Dekret die Entlassung von insgesamt 57 

Richtern, denen Korruption, Schutz von terroristischen Organisationen und sexualisierte 

Gewalt vorgeworfen wird. Schon zuvor kam es zu Streiks von Richtern, sodass Gerichtssäle 

im gesamten Land geschlossen wurden. Am 4.6.2022 verurteilten die Gewerkschaften die 

fortgesetzte Einmischung des Präsidenten in die Justiz (BAMF 13.6.2022). Die neue im 

August 2022 in Kraft getretene Verfassung stellt einen weiteren Schritt des Präsidenten 

Richtung Autoritarismus dar. Darüber hinaus untersagt die Verfassung Richtern zu streiken 

und schränkt damit ihr Recht auf friedliche Versammlung und Protest erheblich ein (ÖB 

10.2022). 

Das Recht auf ein faires und öffentliches Verfahren ist gesetzlich verankert, und die 

unabhängige Justiz setzt dieses Recht im Allgemeinen durch, obwohl sich Angeklagte 

darüber beschweren, dass die Behörden die gesetzlichen Bestimmungen über die 

Gerichtsverfahren nicht konsequent befolgen. Vor zivilen Gerichten haben Angeklagte das 

Recht auf die Unschuldsvermutung. Sie haben auch das Recht, einen Anwalt zu konsultieren 

oder auf öffentliche Kosten einen Anwalt stellen zu lassen, Zeugen und Beweise vorzulegen 

und Urteile gegen sie anzufechten. Das Gesetz schreibt vor, dass Angeklagte unverzüglich 

und detailliert über die gegen sie erhobenen Vorwürfe informiert werden müssen, 

gegebenenfalls mit freier Auslegung. Sie müssen auch ausreichend Zeit und Gelegenheit 

erhalten, ihre Verteidigung vorzubereiten, und dürfen nicht gezwungen werden, auszusagen 

oder Schuld zu bekennen (USDOS 12.4.2022). 

Quellen: 

AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (29.4.2022): Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Republik Tunesien (Stand: März 2022), 
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe?func=ll&objId=23675904&objAction=Open&nexturl=%2FOTCS
%2Fcs%2Eexe%3Ffunc%3Dsrch%2ESearchCache%26cacheId%3D1094784449, Zugriff 7.6.2022 

BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (13.6.2022): Briefing Notes, 
Tunesien, Entlassung zahlreicher rechtsprechender Personen – Protest gegen Einmischung in 
Justiz, 
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/683355/1094994/1094995/1095
013/13446325/23477053/23696289/-
/Deutschland._Bundesamt_f%C3%Bcr_Migration_und_Fl%C3%Bcchtlinge%2C_Briefing_Notes%2C
_KW24%2C_13.06.2022_%28deutsch%29.pdf?nodeid=23696713&vernum=-2, Zugriff 12.12.2022 

BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (14.2.2022): Briefing Notes, 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2
022/briefingnotes-kw07-2022.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=4, Zugriff 11.5.2022 
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BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (7.2.2022) : Briefing Notes, 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2
022/briefingnotes-kw06-2022.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3, Zugriff 11.5.2022  

BS - Bertelsmann Stiftung (2022): Tunesien Country Report 2022, https://bti-
project.org/de/reports/country-report/TUN, Zugriff 13.4.2022  

EPRS - European Parlament (29.3.2022): Tunisia: Political situation ahead of the constitutional 
referendum, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729346/EPRS_ATA(2022)729346_
EN.pdf, Zugriff 12.5.2022 

FH - Freedom House (24.2.2022): Freedom in the World 2022 - Tunisia, 
https://www.ecoi.net/en/document/2068830.htm, Zugriff 13.4.2022 

HRW - Human Rights Watch (13.1.2022): World Report 2022 - Tunisia, 
https://www.ecoi.net/en/document/2066567.html, Zugriff 13.4.2022 

ÖB - Österreichische Botschaft Tunis [Österreich] (10.2022): Asylländerbericht Tunesien, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2084785/2022_10_00_%C3%96B_Asyll%C3%A4nderbericht_2
022_Tunesien.docx, Zugriff 29.12.2022  

USDOS - US Department of State [USA] (12.4.2022): 2021 Country Report on Human Rights 
Practices: Tunisia, https://www.ecoi.net/en/document/2071185.html, Zugriff 20.4.2022 

Sicherheitsbehörden 

Letzte Änderung: 09.01.2023 

Dem Innenministerium untersteht die Nationalpolizei und übt die Exekutivfunktion bzw. 

Strafverfolgung in Großstädten aus. Die Nationalgarde bzw. Gendarmerie übt die 

Exekutivfunktion in ländlichen Gebieten und kleineren Städten aus, patrouilliert dort und 

übernimmt die Grenzsicherung. Zivile Behörden kontrollieren den Sicherheitsapparat, 

wiewohl es weiterhin regelmäßig zu ungestraften Übergriffen durch die Sicherheitskräfte 

kommt (USDOS 12.4.2022; vgl. AI 29.3.2022, CIA 2.12.2022). Da Beamte ungestraft Zivilisten 

und Häftlinge misshandeln, und die Polizeigewerkschaft sich gegen Reformbemühungen zur 

Lösung des Problems gewehrt hat, wurden 2021 mehrere öffentlichkeitswirksame Fälle von 

polizeilichen Übergriffen und Schikanen auf Video aufgezeichnet und veröffentlicht (FH 

24.2.2022). Die Regierung unternahm Schritte, um gegen Beamte zu ermitteln, die 

mutmaßlich Übergriffe begangen haben, aber die diesbezüglichen Untersuchungen sind 

nicht transparent und es kommt häufig zu langen Verzögerungen und verfahrenstechnischen 

Hindernissen (USDOS 12.4.2022). 

Der Sicherheitsapparat war unter dem Ben-Ali-Regime allgegenwärtig und sicherte dessen 

Machterhalt. Die Rolle der Sicherheitskräfte während des Umsturzes aber teilweise auch bei 

gewaltsam aufgelösten Demonstrationen gegen die ersten beiden Interimsregierungen im 

Frühjahr 2011 vertieften den Vertrauensverlust der Bevölkerung gegenüber den 

Sicherheitsorganen, insbesondere der Polizei und den Sondereinheiten des 

Innenministeriums. Zwar wurde die Geheimpolizei („police politique“) aufgelöst, allerdings 
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steht eine umfassende Reform des Innenministeriums und der nachgeordneten Behörden 

bis heute aus. Die Sicherheitskräfte stehen immer wieder in der Kritik; es mangelt an 

Transparenz, zudem hält die Straflosigkeit für Vergehen der Sicherheitskräfte an (AA 

29.4.2022). 

Das Militär genießt aufgrund seiner zurückhaltenden Rolle während der Revolution 2011 ein 

sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung, welches bis dato anhält. Durch die derzeit starke 

Einbindung des Militärs in den Antiterrorkampf als auch bei der Sicherung der Grenzen (so 

ist z. B. der Süden Tunesiens militärische Sperrzone) ist das Militär nach wie vor wichtiger 

Stützpfeiler der äußeren, aber auch der inneren Sicherheit (AA 29.4.2022). 

Quellen: 

AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (29.4.2022): Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Republik Tunesien (Stand: März 2022), 
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe?func=ll&objId=23675904&objAction=Open&nexturl=%2FOTCS
%2Fcs%2Eexe%3Ffunc%3Dsrch%2ESearchCache%26cacheId%3D1094784449, Zugriff 7.6.2022 

AI - Amnesty International (29.3.2022): Amnesty International Report 2021/22; The State of the 
World's Human Rights; Tunisia 2021, https://www.ecoi.net/en/document/2070284.html, Zugriff 
13.4.2022 

CIA - Central Intelligence Agency [USA] (2.12.2022): The World Factbook - Tunisia, 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/, Zugriff 12.12.2022 

FH - Freedom House (24.2.2022): Freedom in the World 2022 - Tunisia, 
https://www.ecoi.net/en/document/2068830.html, Zugriff 13.4.2022 

USDOS - US Department of State [USA] (12.4.2022): 2021 Country Report on Human Rights 
Practices: Tunisia, https://www.ecoi.net/en/document/2071185.html, Zugriff 20.4.2022 

Frauen 

Frauen sind seit der Unabhängigkeit Tunesiens mit der Einführung des fortschrittlichen 

Personenstandsgesetzes von 1957 Männern rechtlich weitgehend gleichgestellt (AA 

29.4.2022; vgl. ÖB 10.2022), wobei jedoch keine vollständige Gleichheit vor dem Gesetz 

gegeben ist (ÖB 10.2022). Eine dieser Ausnahmen stellt das Erbrecht dar (AA 29.4.2022; vgl. 

ÖB 10.2022). Das tunesische Recht diskriminiert Frauen bei Erbschaftsangelegenheiten 

(USDOS 12.4.2022). Nach geltendem Recht erhalten Frauen nur die Hälfte des Anteils an der 

Erbschaft, den Männer erhalten (FH 24.2.2022). Der für Konservativismus bekannte 

Präsident Kaïs Saïed sendet hinsichtlich seiner Einstellung zu Frauenrechten 

widersprüchliche Signale aus. Einerseits spricht er sich ausdrücklich gegen eine 

Gleichstellung im Erbrecht aus, andererseits ernannte er die erste Regierungschefin im 

arabischen Raum und besetzte ein Drittel der Ministerposten mit Frauen (ÖB 10.2022).  

Zudem ist die neue Verfassung Tunesiens im Vergleich zu anderen arabischen oder 

muslimischen Ländern in Bezug auf Frauenrechte ein Musterbeispiel. Die Gleichstellung der 
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Frau sowie eine Mindestquote im Parlament wurden sichergestellt (ÖB 10.2022). Es gibt 

keine Gesetze, das die Beteiligung von Frauen am politischen Prozess einschränkt, und sie 

beteiligen sich, einschließlich zweier Frauen, die in der ersten Runde der 

Präsidentschaftswahlen 2019 für das Amt des Präsidenten kandidierten. Der Anteil der 

Frauen im 2019 gewählten Parlament sank von 35 % auf 23 %. Am 11.10.2021 wurde Najla 

Bouden Romdhane die erste weibliche Premierministerin des Landes. Sie führt ein 25-

köpfiges Kabinett an, dem neun weitere Frauen angehören (USDOS 12.4.2022). 

Das Gesetz gegen gewalttätige Übergriffe in der Ehe und Familie wurde Ende Juli 2017 

einstimmig verabschiedet. Zudem wurde die Verpflichtung des Staates zur Beseitigung der 

Gewalt gegen Frauen ausdrücklich hinzugefügt. Erstmals werden die Opfer von häuslicher 

Gewalt unter Schutz gestellt. Das neue Gesetz erkennt körperliche, moralische und sexuelle 

Gewalt gleichermaßen an (ÖB 10.2022; vgl. FH 24.2.2022). Dieses 2018 in Kraft getretene 

Gesetz zur Verhütung von Gewalt, einschließlich politischer Gewalt, gegen Frauen und 

Mädchen verpflichtet den Staat zu umfangreichen Maßnahmen in den Bereichen 

Prävention, Schutz und Nachsorge für Opfer sowie Bestrafung von Tätern (AA 29.4.2022). 

Das Ministerium für Frauen, Familie, Kinder und Senioren eröffnete im Juli 2021 die Website 

Toutes et tous Uni.e.s (Gemeinsam gegen Gewalt), eine Plattform mit Informationen und 

Unterstützungsangeboten zu den Themen Gleichstellung der Geschlechter, Gewalt gegen 

Frauen, Schutz von Frauen und Gewalt gegen Kinder. Die Website bietet Instrumente zur 

Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und zur Sensibilisierung für diese Themen (HRW 

13.1.2022).  

Es gibt allerdings Lücken bei der Umsetzung des Gesetzes, insbesondere bei der Art und 

Weise, wie die Polizei mit Beschwerden von Frauen über häusliche Gewalt umgeht (HRW 

13.1.2022). Einige Beamte üben Druck auf Frauen aus, damit sie misshandelnde Ehemänner 

nicht vor Gericht bringen, und ferner kommt es durch logistische Hindernisse bei der Anzeige 

von Missbrauch zu Einschränkungen. Zudem wird die Umsetzung des Gesetzes durch einen 

Mangel an geschultem Personal für die Bearbeitung von Beschwerden eingeschränkt (FH 

24.2.2022). Laut Amnesty International hat die Gewalt gegen Frauen zugenommen, und die 

Straflosigkeit hält an (AI 29.3.2022). Oft scheitert man immer noch an einer effektiven 

Gewaltprävention und an ausreichend Schutz für besonders vulnerable Frauen (ÖB 10.2022). 

Obwohl Vergewaltigung, auch innerhalb der Ehe, gesetzlich verboten ist, bleibt dieses 

Vergehen ein ernstes Problem. Opfer von Vergewaltigungen werden oft durch das 

herrschende Tabu und sozialen Druck davon abgehalten, Übergriffe zu melden. Frauen 

können jedoch eine einstweilige Verfügung erwirken, ohne ein Strafverfahren einleiten oder 
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die Scheidung einreichen zu müssen. Das Ministerium für Frauen, Familie und Senioren 

verfolgt Beschwerden über häusliche Gewalt und arbeitet mit der Zivilgesellschaft 

zusammen, um das Bewusstsein für das Gesetz zu schärfen und die Frauen mit verfügbaren 

Unterstützungsdiensten in Kontakt zu bringen. Das Ministerium betreibt eine nationale 

Hotline für Opfer von Gewalt in der Familie (USDOS 12.4.2022).  

2019 wurde unter dem Hashtag „EnaZeda“ durch die tunesische MeToo-Bewegung 

zunehmend auf Fälle von sexueller Belästigung, insbesondere durch Politiker, aufmerksam 

gemacht. Auch Fälle von sexueller Belästigung in Schulen wurden öffentlich diskutiert; seit 

Dezember 2019 wurde in Tunesien Sexualkundeunterricht in den Unterricht integriert (AA 

29.4.2022). Auch sexuelle Belästigung wurde verboten und kann mit bis zu 2 Jahren Haft und 

5.000 Dinar (1.840 US-Dollar) bestraft werden (USDOS 12.4.2022).  

Die COVID-19-Pandemie hat in vielerlei Hinsicht die sozialen und wirtschaftlichen Probleme 

Tunesiens verschärft. Neben einem allgemeinen Anstieg der Arbeitslosigkeit ist v.a. die 

Arbeitslosenquote bei Frauen (24,9 %) und jungen Menschen (40,8 % bei den 15- bis 24-

Jährigen) hoch (FH 28.2.2022). Unter Hochschulabsolventen lag die Arbeitslosenquote im 

ersten Quartal 2020 bei 40,7 % für Frauen (BS 2022). 

Das für die arabische Welt als sehr progressiv geltende Personenstandsgesetz vom 13.8.1956 

(Code du Statut Personal CSP), gewährt weitreichende jedoch keine vollständige Gleichheit 

vor dem Gesetz. Der einseitige Verstoß aus dem Familienverband ist durch die richterliche 

Scheidung ersetzt und die Polygamie abgeschafft, aber innerhalb des Familienverbandes 

bleibt die patriarchale Struktur bestehen, wie z. B. die elterliche Autorität, die Wahl des 

Wohnsitzes durch den Ehemann oder die Ungleichheiten im Erbrecht etc. (ÖB 10.2022).  

Frauen können die Scheidung einreichen und Unterhaltsansprüche gerichtlich geltend 

machen (AA 29.4.2022). Weitere gesetzliche Reformen betrafen u.a. Ungleichstellung 

zwischen Mann und Frau in Bezug auf die elterliche Obsorge: Seit 2015 wird es Frauen 

ermöglicht, ohne väterliche Genehmigung mit ihren minderjährigen Kindern ins Ausland zu 

reisen. Es wird jedoch zwischen Sorgerecht und gesetzlicher Vormundschaft unterschieden, 

Letztere obliegt allein dem Vater als Familienoberhaupt (Art.23(4) CPS) und muss nach 

dessen Ableben von einem männlichen Familienmitglied übernommen werden (Art.154 CPS) 

(ÖB 10.2022). Die Stimme einer Frau als Zeugin in einem Gerichtsverfahren hat dasselbe 

Gewicht wie die eines Mannes. Eine vom ehemaligen Staatspräsidenten eingesetzte 

Expertenkommission für Gleichheit und individuelle Freiheiten (COLIBE) hat 2018 

umfassende Vorschläge zur vollständigen rechtlichen Gleichstellung von Frauen und 
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Männern erarbeitet. Seither gab es in der Frage mangels politischen Konsenses aber keine 

Fortschritte. Vor allem das Erbrecht bleibt umstritten: Während progressive Kräfte 

grundsätzlich gleiche Erbteile für Söhne und Töchter fordern und in der Praxis Erblasserinnen 

und Erblassern die Möglichkeit lassen, testamentarisch abweichende Regelungen zu treffen, 

setzen sich islamisch-konservative Kreise für eine Umkehrung dieses Grundsatzes ein. 

Weitere von der Expertenkommission vorgeschlagene familienrechtliche Reformen zur 

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit, wie z.B. die Abschaffung der hergebrachten 

Definition des Ehemannes als Familienoberhaupt, haben bislang noch keinen Eingang in 

konkrete Gesetzesinitiativen gefunden (AA 29.4.2022). Ferner hob das Justizministerium im 

September 2017 ein Dekret auf, das tunesischen Frauen verboten hatte, nicht-muslimische 

Männer zu heiraten (FH 24.2.2022; vgl. ÖB 10.2022). 

Die Verfassung verbietet jede Form von Diskriminierung und fordert den Staat auf, eine 

Kultur der Vielfalt zu schaffen. Obwohl die Verfassung die Gleichstellung der Geschlechter 

garantiert, werden Frauen in der Arbeitswelt diskriminiert, und sexuelle Belästigung im 

öffentlichen Raum ist nach wie vor weit verbreitet (FH 24.2.2022). Gesetzlich ist explizit 

gleiches Gehalt für gleiche Arbeit vorgesehen. In der Privatwirtschaft verdienen Frauen für 

die gleiche Arbeit durchschnittlich um ein Viertel weniger als Männer. Das neue Gesetz von 

2018 über geschlechtsspezifische Gewalt enthält auch Bestimmungen zur Beseitigung des 

geschlechtsspezifischen Lohngefälles (USDOS 12.4.2022). Fälle von Ausbeutung in der 

Landwirtschaft und im Textilsektor sind weit verbreitet; Frauen arbeiten oft lange Stunden 

ohne Verträge, Leistungen oder Rechtsmittel (FH 24.2.2022). 

Quellen: 

AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (29.4.2022): Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Republik Tunesien (Stand: März 2022), 
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe?func=ll&objId=23675904&objAction=Open&nexturl=%2FOTCS
%2Fcs%2Eexe%3Ffunc%3Dsrch%2ESearchCache%26cacheId%3D1094784449, Zugriff 7.6.2022 
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Bewegungsfreiheit 

Das Gesetz gewährleistet Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes, Auslandsreisen (USDOS 

12.4.2022; vgl. FH 24.2.2022), Emigration sowie Wiedereinbürgerung. Die Regierung 

respektiert im Allgemeinen diese Rechte auch in der Praxis (USDOS 12.4.2022). Mit 

Inkrafttreten der neuen Verfassung bleiben wichtige bürgerliche, politische, soziale, 

wirtschaftliche und kulturelle Rechte, die schon in der Verfassung 2014 enthalten waren, 

erhalten. Darunter fällt auch die Bewegungsfreiheit (AI 19.8.2022). 

Am 24.7.2021 verlängerte Präsident Saïed den Ausnahmezustand, der seit seiner 

Verhängung im Jahr 2015 nach einer Reihe von Terroranschlägen fast ununterbrochen 

verlängert worden war (HRW 13.1.2022). Ferner genehmigte Präsident Saïed, nach dem 

25.7.2021, Berichten zufolge die Anwendung von Reiseverboten für Personen mit 

anhängigen Gerichtsverfahren und die Regierung schloss im Laufe des Jahres aufgrund von 

COVID-19-Bedenken vorübergehend ihre Grenze zu Libyen (USDOS 12.4.2022). 

Im Jahr 2017 verabschiedete der Gesetzgeber Maßnahmen, die die Behörden verpflichten, 

strengere Verfahren zu durchlaufen, um Reiseverbote zu erlassen oder Pässe einzuziehen. 

Allerdings haben die Behörden im Rahmen des Ausnahmezustands weitreichende 

Befugnisse, die Bewegungsfreiheit von Personen einzuschränken, ohne formale Anklagen zu 

erheben. Die Bewegungsfreiheit wird seit 2020 auch durch COVID-19-Maßnahmen 

behindert, wobei einige Einschränkungen vom Militär durchgesetzt werden. Unabhängig 

davon kritisieren Menschenrechtsgruppen die nach der Machtübernahme des Präsidenten 

im Juli 2021 verhängten Reiseverbote als willkürliche Einschränkungen der 

Bewegungsfreiheit. Die Behörden verfügen somit über eine weitreichende Erlaubnis, die 

Bewegungsfreiheit von Einzelpersonen einzuschränken, und Tausende von Menschen sind 

von solchen Verfügungen betroffen (FH 24.2.2022). Zivilgesellschaftliche Gruppen 

berichteten, dass das Innenministerium weiterhin Reisen einiger Personen unter 

Verwendung der informellen Reiseverbotsliste des Innenministeriums, bekannt als „S17“-

Beobachtungsliste, einschränkt (USDOS 12.4.2022). 

Am 25.7.2021 hat Staatspräsident Saïed, unter Berufung auf den Notstands-Artikel 80 der 

tunesischen Verfassung, die Regierungsgeschäfte übernommen (AA 29.4.2022); und es kam 

weiters zur Suspendierung des Parlaments und der parlamentarischen Immunität und einige 

Gesetzgeber und politische Persönlichkeiten waren repressiven Maßnahmen wie 

Reiseverboten, Inhaftierung und Hausarrest ausgesetzt (FH 24.2.2022). Zudem haben die 

tunesischen Behörden ohne Begründung und ohne richterliche Anordnung rechtswidrige 
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und willkürliche Reiseverbote gegen Personen verhängt und damit deren Recht auf 

Bewegungsfreiheit eklatant verletzt (AI 26.8.2021). Ab August 2021 untersagte die 

Flughafenpolizei willkürlich mindestens 50 Tunesiern die Ausreise, ohne einen 

Gerichtsbeschluss, einen Zeitrahmen oder eine Erklärung zu liefern (AI 29.3.2022; vgl. AI 

26.8.2021). Betroffen waren Richter, hohe Staatsbedienstete und Beamte, Geschäftsleute 

und ein Parlamentarier (AI 26.8.2021 vgl. USDOS 12.4.2022). Nach tunesischem Recht 

können nur Justizbehörden Reiseverbote anordnen (AI 29.3.2022; vgl. AI 26.8.2021, USDOS 

12.4.2022). Zudem schreibt das tunesische Gesetz Nr. 75-40 vor, dass die Verbote begründet 

werden und die Betroffenen informiert werden müssen, ferner haben diese auch das Recht 

die Entscheidung anzufechten (AI 26.8.2021; vgl. USDOS 12.4.2022). 

Präsident Saïed erklärte am 16.8.2021, die Verbote seien Teil der Bemühungen, Personen, 

die der Korruption verdächtigt werden oder ein Sicherheitsrisiko darstellen, an der Flucht 

aus dem Land zu hindern (AI 29.3.2022; vgl. AI 26.8.2021). Ende 2021 wurde diese Praxis 

eingestellt, nachdem der Präsident die Sicherheitskräfte aufgefordert hatte, diese Verbote 

nicht ohne richterliche Anordnung zu verhängen. Zwischen Juli und Oktober 2021 stellten 

die Behörden mindestens elf Personen unter Hausarrest, in einigen Fällen ohne eine klare 

Erklärung. Alle Anordnungen wurden bis Ende des Jahres aufgehoben (AI 29.3.2022). 

Einer Flucht innerhalb Tunesiens werden durch die geringe Größe des Landes enge Grenzen 

gesetzt. Ein Verlassen besonders gefährdeter Gebiete in den Grenzregionen ist grundsätzlich 

möglich (AA 29.4.2022). 
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bans/?utm_source=annual_report&utm_medium=epub&utm_campaign=2021&utm_term=englis
h, Zugriff 29.4.2022 
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USDOS - US Department of State [USA] (12.4.2022): 2021 Country Report on Human Rights 
Practices: Tunisia, https://www.ecoi.net/en/document/2071185.html, Zugriff 20.4.2022  

Grundversorgung und Wirtschaft 

Elf Jahre nach der Jasminrevolution konnten die hohen Erwartungen hinsichtlich eines 

besseren und gerechteren Lebens in wirtschaftlicher Hinsicht nicht realisiert werden. Großen 

Fortschritten im Bereich Meinungsfreiheit und Parteienvielfalt stehen eine schwere 

Wirtschaftsrezession und eine Verarmung weiter Bevölkerungsschichten gegenüber. Keiner 

der zahlreichen Regierungen seit 2011 ist es gelungen, substanzielle und für die Bevölkerung 

spürbare Verbesserungen ihrer Lebensumstände herbeizuführen; das Gegenteil war der Fall. 

Auslöser der Jasminrevolution von 2011 waren Armut, sozialer Ausschluss, Ungerechtigkeit 

und Mangel an Perspektiven. Elf Jahre später hat sich die Lage keineswegs verbessert, es 

haben sich die Lebensumstände für viele Tunesier zum Teil dramatisch verschlechtert und 

die Korruption alle Lebensbereiche erfasst (ÖB 10.2022). Tunesien erlebt derzeit einen 

Zustand des Aufruhrs und der Spannungen, da die meisten Preise für Grundnahrungsmittel 

von den Märkten ausgegangen sind, insbesondere Zucker und Speiseöl. Parallel dazu heizten 

die hohen Preise und die steigenden Steuern und Treibstoffkosten, parallel zur verspäteten 

Zahlung der Gehälter, die Situation an (MW 11.3.2022). Waren die Herausforderungen in 

wirtschaftlicher, sozialer, moralischer und kultureller Hinsicht bereits bisher enorm, sind sie 

nun seit Ausbruch der COVID-19-Krise Mitte März 2020 nochmals um ein Vielfaches 

angewachsen (ÖB 10.2022).  

Für Tunesien sind die negativen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine heute schon 

deutlich spürbar. Der Weltmarktpreis für Weichweizen steigt, und Tunesien muss dafür 

schon wesentlich mehr Devisen bereitstellen. Andererseits sind im Jahresverlauf 

hunderttausende Touristen aus Russland und der Ukraine ausgeblieben, die als 

spendierfreudige Kundschaft bekannt waren (WKO 21.9.2022). Die Inflation ist nach einem 

kurzzeitigen Rückgang wieder gestiegen (GTAI 12.1.2022). Die Inflationsschätzung der 

tunesischen Zentralbank für 2022 kam bei 6,8 % zu liegen; die aktuelle Tendenz lässt jedoch 

zweistellige Werte erwarten (WKO 21.9.2022). 

Gemäß Weltbankstatistiken leben mehr als 2,5 Mio. Tunesier (bei einer Bevölkerung von 12 

Mio.) unter der Armutsgrenze. Allein aufgrund der COVID-19-Krise kamen über 600.000 

dazu. Somit ist deren Zahl von 15,5 % vor der Krise auf 21 % angestiegen. Es bestehen 

regional große Unterschiede. In einigen Regionen im Landesinneren beträgt der 

Armutsanteile über 50 %. Die Regierung lässt den Ärmsten unregelmäßig – von der 

Weltbank finanzierte – direkte Unterstützungen zukommen, ohne allerdings die zugrunde 
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liegenden Ursachen zu bekämpfen. Ein flächendeckendes direktes Unterstützungsprogramm 

für bedürftige Familien ist in Ausarbeitung und soll – wie vom IWF gefordert – das bisherige 

produktorientierte Subventionssystem ablösen (ÖB 10.2022). 

Während der letzten beiden Jahre befand sich die Arbeitslosigkeit zeitweise bei einem 

Rekordhoch von über 18 %. Mittlerweile befindet sich die Arbeitslosigkeit zumindest wieder 

auf Präpandemie-Niveau bei 15,3 %, in abgelegenen Regionen jedoch bei bis zu 30 % (ÖB 

10.2022). Nach anderen Angaben liegt die Arbeitslosenquote bei 17,8 % (WKO 21.9.2022), 

nach wieder anderen Angaben bei 18,3 % (ÖB 10.2022). Zu dem hohen Anteil an jungen und 

diplomierten Arbeitslosen kommen die Schulabbrecher (jährlich ca. 100.000), die vom 

privaten Sektor und vor allem auch im Tourismus krisenbedingt Entlassenen sowie das Heer 

an Beschäftigten des informellen Sektors (der auf 50 % der Wirtschaftsleistung geschätzt 

wird), welchen ihre Existenzgrundlage entzogen wurde (ÖB 10.2022). Angesichts einer 

Rekord-Jugendarbeitslosigkeit von über 30 % und einer steigenden Inflation sind soziale 

Proteste vorprogrammiert und finden bereits statt. Der einflussreiche 

Gewerkschaftsdachverband UGTT hat seine harte Haltung gegenüber einem 

Reformprogramm bereits ausgedrückt (GTAI 12.1.2022). So variiert die Beschäftigungsquote 

je nach Region innerhalb Tunesiens. Tendenziell ist die Lage an der Küste und im Norden des 

Landes besser, was auf die Tourismusbranche sowie die dort angesiedelte Industrie 

zurückzuführen ist (ABG 11.2021). 

Tunesien ist ein Niedriglohnland. Die durchschnittlichen Monatslöhne im produzierenden 

Gewerbe liegen zwischen 500 und 800 Dinar [160-250 Euro]. Arbeiter im öffentlichen Sektor 

verdienen rund 900 Dinar, Beamte 1.000-1.600 Dinar [310-500 Euro]. Der staatliche 

Mindestlohn (sogenannter SMIG), liegt bei 403 Dinar [ca. 120 Euro]. Etwa 25,4 % der 

Bevölkerung leben in Armut, d.h. sie leben von weniger als dem staatlichen Mindestlohn 

(sogenannter SMIG), der umgerechnet bei ca. 140 Euro liegt. Auch für die bisherige 

Mittelschicht wird die Diskrepanz zwischen Verdienst und Deckung der tatsächlichen 

Bedürfnisse immer größer und die Verschuldung der Privathaushalte hat stark zugenommen. 

Die Kaufkraft der tunesischen Bevölkerung ist seit der Revolution 2011 um 30 % 

zurückgegangen. Grund für die dramatische Verschlechterung der Einkommenssituation sind 

jahrelanges (so gut wie) Nullwachstum, im Jahr 2020 eine schwere Rezession bedingt durch 

COVID-19, hohe Inflation, der stets zunehmende Mangel an Arbeitsplätzen für die z.T. 

schlecht bzw. nicht den Bedürfnissen entsprechend ausgebildeten Arbeitskräfte, ein 

Niedergang des in Tunesien sehr bedeutenden staatlichen Industriesektors, Misswirtschaft 

sowie Korruption. Der Wegbruch des Tourismus traf Tunesien besonders hart, er trägt 11 % 

zum BNP bei (ÖB 10.2022). 
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Das Haushaltsdefizit könnte demnächst 9,3 % des BIP erreichen und die Staatsverschuldung 

weiter nach oben treiben. Diese durchbrach mit 105,8 Mrd. Dinar bereits ein Allzeithoch 

(WKO 21.9.2022). Der politische Stillstand, das Ausbleiben von Touristen und die sich nur 

zögerlich erholende europäische Industrieproduktion verhinderten zuletzt ein höheres 

Wachstum. Vorausgesetzt, die pandemische Lage im Land bleibt beherrschbar, könnte das 

BIP-Wachstum im Jahr 2022 etwa 3,5 % erreichen (GTAI 12.1.2022). 

Der Agrarsektor kam vergleichsweise gut durch das Corona-Jahr 2020. Und auch zu Beginn 

2020 lief die Produktion von Phosphat gut. Die Pharmaindustrie gilt weiterhin als 

Hoffnungsträger und bietet Exportchancen. Nachdem es 2019 gute Aussichten für die 

Textilbranche gab, ist die Produktion im letzten Jahr um circa 20 % zurückgegangen. Mit 

mehr als 100.000 Beschäftigten ist Tunesien ein etablierter IT-Standort. Zudem etabliert sich 

das Land als Start-up-Hub für die Region. E-Commerce und Digitalisierung profitieren auch in 

Pandemiezeiten. Wegen niedriger Gehälter wandern jährlich allerdings etwa 2.500 

Informatiker ins Ausland ab (ABG 11.2021).  

Bei einer in drei tunesischen Städten (Great Tunis, Sousse und Sfax) durchgeführten Umfrage 

zu sozioökonomischen Faktoren wurden, mittels Computer Assisted Telephone Interviewing 

(CATI)-Methode und Quotenstichproben auf der Grundlage der neuesten verfügbaren 

offiziellen Bevölkerungsdaten im Zeitraum 5.-8.1.2022 in jeder der genannten Zielstädte, 

Einwohner, bzw. eine Stichprobe von 300 Personen zwischen 16 und 35 Jahren, von One to 

One for Research and Polling befragt. Dort geben 42 % der Befragten an, dass sie ihren 

Haushalt kaum oder gar nicht mit Lebensmitteln versorgen können, was eine schwierige 

Situation für den Großteil der Befragten darstellt. Problematischer ist es, wenn es um den 

Kauf von grundlegenden Konsumgütern wie Kleidung oder Schuhe geht, denn nur 16 % 

schaffen es, ihren Haushalt mit diesen Gütern zu versorgen, 28 % schaffen es gerade so, und 

53 % können diese Art von Gütern entweder kaum oder gar nicht für ihren Haushalt 

besorgen. Dennoch geben 44 % der Befragten an, eher zufrieden zu sein mit ihrem Leben. 

Unter den Einwohner mit niedrigen Einkommen sind 37,3 % der Befragten eher zufrieden, 

28,2 % sind gar nicht zufrieden und 16,7 % sind sehr zufrieden mit ihrem Leben. Die für 

dieses Ergebnis ausschlaggebende demografische Variable ist das Einkommensniveau (BFA 

5.2.2022). 

Die Grundversorgung der Bevölkerung ist zwar vor allem dank staatlicher Subventions- und 

Interventionspolitik bis auf saisonale Versorgungsengpässe einigermaßen gesichert, 

hingegen besteht ein eklatantes Einkommensgefälle zwischen wohlhabenderer Küstenregion 
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sowie dem Großraum Tunis (mit allein ca. 50 % der Bevölkerung) und den benachteiligten 

ruralen Gebieten im Hinterland (ÖB 10.2022).  

Am 25.9.2022 demonstrierten in Tunis hunderte Menschen gegen Armut, starke 

Preissteigerungen und die Verknappung von Lebensmitteln. Sie forderten Unterstützung von 

Staatspräsident Kais Saïed. Polizeikräfte setzten Tränengas gegen die Demonstranten ein 

(BAMF 26.9.2022; vgl. DW 20.9.2022). Nach Angaben des staatlichen Statistikinstituts sind 

die Lebensmittelpreise im August 2022 um fast zwölf Prozent gestiegen - so stark wie seit 

drei Jahrzehnten nicht mehr (DW 20.9.2022). Im Oktober 2022 waren wieder tausende 

Menschen auf der Straße und protestierten für den Rücktritt des Präsidenten und auch 

gegen die hohen Lebenshaltungskosten in einem Land, das sich in einer schweren 

Wirtschaftskrise befindet. Am 17.10.2022 erklärte der Internationale Währungsfonds (IWF), 

dass er mit der tunesischen Regierung eine Einigung erzielt hat, die die Freigabe eines 

Kredits in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar ermöglicht (France24 15.10.2022). 

Es existiert ein an ein sozialversichertes Beschäftigungsverhältnis geknüpftes Kranken- und 

Rentenversicherungssystem (AA 29.4.2022). Das tunesische Sozialsystem bietet zwar keine 

großzügigen Leistungen, stellt aber dennoch einen gewissen Grundschutz für Bedürftige, 

Alte und Kranke dar. Der Deckungsgrad beträgt 95 % (ÖB 10.2022). Nahezu alle Bürger 

finden Zugang zum Gesundheitssystem. Die Regelungen der Familienmitversicherung sind 

großzügig und umfassen sowohl Ehepartner als auch Kinder und sogar Eltern der 

Versicherten. Allerdings gibt es keine allgemeine Grundversorgung oder Sozialhilfe. Die mit 

Arbeitslosigkeit verbundenen Lasten müssen überwiegend durch den traditionellen Verband 

der Großfamilie aufgefangen werden, deren Zusammenhalt allerdings schwindet (AA 

29.4.2022). Folgende staatlichen Hilfen werden angeboten: Rente, Arbeitslosengeld, 

Kindergeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Sterbegeld, Witwenrente, Waisenrente, 

Invalidenrente, Hilfen für arme Familien, Erstattung der Sach- und Personalkosten bei 

Krankenbehandlung, Kredite für Familien (ÖB 10.2022). 

Eine Arbeitslosenunterstützung wird für maximal ein Jahr ausbezahlt – allerdings unter der 

Voraussetzung, dass man vorab sozialversichert war. Gemäß Nationalem Statistikinstitut INS 

zählt der informelle Sektor rund 1,5 Mio. Beschäftigte, die nicht mit einer Finanzhilfe 

rechnen können. Laut tunesischem Industrieverband UTICA wurden alleine während der 

ersten COVID-19-Welle 165.000 Arbeitsplätze vernichtet. Während der COVID-Lockdowns 

kam es zu zahlreichen Protesten, da sich viele ihrer Einkommensgrundlage beraubt sahen. 

Die früher relativ breite, weit definierte Mittelschicht Tunesiens aus selbständigen 

Kleinunternehmern, Angestellten und Beamten sieht ihre Kaufkraft zunehmend schwinden 
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und droht, in die Prekarität abzugleiten. Die schmale Oberschicht aus traditionell einige 

Wirtschaftszweige beherrschenden Familien ist mehr an Machterhalt als an Beschäftigung 

zusätzlicher Arbeitskräfte interessiert. Die allmächtige traditionelle Gewerkschaft UGTT lehnt 

bisher jede Änderung des Status quo rigoros ab und behindert so eine Umstrukturierung des 

ineffizienten auf Nepotismus und Rentenmentalität beruhenden öffentlichen Sektors. Es gibt 

folgende Arbeitsvermittlungsinstitutionen: Nationale Arbeitsagentur (ANETI), 

Berufsbildungsagentur (ATFP), Zentrum für die Ausbildung der Ausbilder und die 

Entwicklung von Lehrplänen (CENAFFIF), Zentrum für die Weiterbildung und Förderung der 

beruflichen Bildung (CNFCPP) (ÖB 10.2022). 
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WKO - Wirtschaftskammer Österreich (21.9.2022): Die tunesische Wirtschaft, 
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/die-tunesische-wirtschaft.html, Zugriff 14.11.2022 
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Medizinische Versorgung 

Die medizinische Versorgung (einschließlich eines akzeptabel funktionierenden staatlichen 

Gesundheitswesens) hat das für ein Schwellenland übliche Niveau (AA 29.4.2022). Tunesien 

hat lange Zeit in das Gesundheitswesen investiert, es gibt in allen Landesteilen staatliche 

Gesundheitseinrichtungen. Allerdings sind die rund 2.200 Einrichtungen trotz guter 

medizinischer Ausbildung der Beschäftigten oft in desolatem Zustand. Gerade die COVID-19-

Pandemie zeigte die starken Defizite auf (ÖB 10.2022). Üblicherweise ist eine weitreichende 

Versorgung in den Ballungsräumen (Tunis, Sfax, Sousse) gewährleistet; Probleme gibt es 

dagegen in den entlegenen Landesteilen (AA 29.4.2022). Aktuell ist die medizinische 

Versorgung aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht gewährleistet, da die Krankenhäuser 

ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben (BMEIA 29.4.2022).  

Die Gesundheitskrise hat aber auch einige Stärken des tunesischen Gesundheitssystems 

aufgezeigt. Die Behörden waren in der Lage, schnell und wirksam zu handeln, um die erste 

Welle von Infektionen im Keim zu ersticken, was ihre Kompetenz im Umgang mit großen 

Krisen unterstreicht. Die kleine Pharmaindustrie des Landes hat sich als außerordentlich 

wertvoll erwiesen. Sie liefert etwa die Hälfte der in Tunesien verwendeten Medikamente 

und stellt COVID-19-Testkits her. Dies ist ein aktuelles Beispiel, das die gute Ausbildung der 

Arbeitskräfte des Landes zeigt - ein komparativer Vorteil für internationale Investoren. Wenn 

sie strategisch genutzt werden, könnten sich die Bestrebungen Europas, unter anderem 

einige wichtige pharmazeutische Produktionen von Asien in seine Nachbarschaft zu 

verlagern, als Segen für Tunesien erweisen. Die Verlagerung wird möglicherweise nicht 

schnell genug erfolgen, um den durch die Pandemie bedingten Rückgang der 

Tourismuseinnahmen zu kompensieren. Mittelfristig kann jedoch eine Zunahme der 

verarbeitenden Industrie dringend benötigte wertschöpfende Arbeitsplätze und einen 

stetigeren Devisenstrom als der Tourismus bieten (BS 2022). 

Bei einer in drei tunesischen Städten (Great Tunis, Sousse und Sfax) durchgeführten Umfrage 

zu sozioökonomischen Faktoren wurden, mittels Computer Assisted Telephone Interviewing 

(CATI)-Methode und Quotenstichproben auf der Grundlage der neuesten verfügbaren 

offiziellen Bevölkerungsdaten zwischen 5. und 8.1.2022 in jeder der genannten Zielstädte, 

Einwohner, bzw. eine Stichprobe von 300 Personen zwischen 16 und 35 Jahren, von One to 

One for Research and Polling befragt. Demnach ist die Verfügbarkeit von Fachärzten 

insbesondere in Sfax nicht mehr so einfach wie früher. Etwa 34,7 % der befragten Einwohner 

gaben an, dass sie immer Zugang zu Fachärzten haben, wogegen in Groß-Tunis und Sousse 

etwa 44 % der befragten Einwohner angaben, immer Zugang zu Fachärzten zu haben. 
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Grundsätzlich ist für Frauen die Verfügbarkeit zu Fachärzten höher als jene für Männer. 44,7 

% der befragten Frauen gaben an, immer Zugang zu haben, wogegen 22 % angaben, nur 

eingeschränkten Zugang zu haben (BFA 5.2.2022). 

Eine stark angestiegene Anzahl an gut ausgestatteten Privatkliniken bedient meist 

Ausländer, u. a. zahlungskräftige Libyer und Algerier (ÖB 10.2022; vgl. AA 14.11.2022). 

Außerhalb der Hauptstadt ist mit einigen Einschränkungen zu rechnen (AA 14.11.2022). 

Die Behandlung psychischer Erkrankungen ist möglich. Die medizinische Behandlung von 

HIV-Infizierten bzw. AIDS-Kranken ist sichergestellt; es handelt sich jedoch um ein 

gesellschaftlich tabuisiertes Thema (AA 29.4.2022). 

2005 wurden die beiden Krankenkassen (CNSS: Caisse nationale de sécurité sociale und 

CNRPS: Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale) zur Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie (CNAM) zusammengelegt. Allerdings ist diese Kasse mit ca. 1 Milliarden 

Dinar hoch verschuldet – fehlende Beitragszahlungen und verteuerte Medikamente sind nur 

einige der Gründe (ÖB 10.2022). 

In Einzelfällen kann es - insbesondere bei der Behandlung mit speziellen Medikamenten - 

Versorgungsprobleme geben. Ein Import dieser Medikamente ist grundsätzlich möglich, 

wenn auch nur auf eigene Kosten der Patienten. In Einzelfällen ist also eine konkrete 

Nachfrage bezüglich der Verfügbarkeit der benötigten Medikamente erforderlich, in den 

allermeisten Fällen sind sie vor Ort problemlos erhältlich (AA 29.4.2022).  

Quellen: 

AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (29.4.2022): Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Republik Tunesien (Stand: März 2022), 
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe?func=ll&objId=23675904&objAction=Open&nexturl=%2FOTCS
%2Fcs%2Eexe%3Ffunc%3Dsrch%2ESearchCache%26cacheId%3D1094784449, Zugriff 7.6.2022 

AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (14.11.2022): Tunesien: Reise- und Sicherheitshinweise, 
Medizinische Versorgung, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tunesien-
node/tunesiensicherheit/219024, Zugriff 14.11.2022 

BFA Staatendokumentation (Herausgeber) [Österreich], ONE TO ONE for Research and Polling 
(Autor) (5.4.2022): Dossier Tunisia; Socio-Economic Survey 2022, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2071025/TUNISIA_Socio-Economic+Survey+2022.pdf, Zugriff 
28.12.2022 

BMEIA - Bundesministerium Europäische und Internationale Angelegenheiten [Österreich] 
(29.4.2022): Reiseinformationen Tunesien, http://www.bmeia.gv.at/reise-
aufenthalt/reiseinformation/land/tunesien/, Zugriff 29.4.2022 

BS - Bertelsmann Stiftung (2022): Tunesien Country Report 2022, https://bti-
project.org/de/reports/country-report/TUN, Zugriff 13.4.2022 

ÖB - Österreichische Botschaft Tunis [Österreich] (10.2022): Asylländerbericht Tunesien 2022, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2084785/2022_10_00_%C3%96B_Asyll%C3%A4nderbericht_2
022_Tunesien.docx, Zugriff 29.12.2022 
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Rückkehr 

Es gibt keine speziellen Hilfsangebote für Rückkehrer. Soweit bekannt, werden 

zurückgeführte tunesische Staatsangehörige nach Übernahme durch die tunesische 

Grenzpolizei einzeln befragt und es erfolgt ein Abgleich mit den örtlichen 

erkennungsdienstlichen Registern. Sofern keine innerstaatlichen strafrechtlich relevanten 

Erkenntnisse vorliegen, erfolgt anschließend eine reguläre Einreise. Hinweise darauf, dass, 

wie früher üblich, den Rückgeführten nach Einreise der Pass entzogen und erst nach langer 

Wartezeit wieder ausgehändigt wird, liegen nicht vor. An der zugrunde liegenden 

Gesetzeslage für die strafrechtliche Behandlung von Rückkehrern hat sich indes nichts 

geändert. Sollte ein zurückgeführter tunesischer Staatsangehöriger sein Land illegal 

verlassen haben, ist mit einer Anwendung der Strafbestimmung in § 35 des Gesetzes Nr. 40 

vom 14.5.1975 zu rechnen: „Jeder Tunesier, der beabsichtigt, ohne offizielles 

Reisedokument das tunesische Territorium zu verlassen oder zu betreten, wird mit einer 

Gefängnisstrafe zwischen 15 Tagen und sechs Monaten sowie einer Geldstrafe zwischen 30 

und 120 DT (ca. 15 bis 60 Euro) oder zu einer der beiden Strafarten verurteilt. Bei 

Wiederholung der Tat (Rückfälligkeit) kann sich das im vorhergehenden Absatz aufgeführte 

Strafmaß für den Täter verdoppeln.“ Soweit bekannt, wurden im vergangenen Jahr 

ausschließlich Geldstrafen verhängt. Die im Gesetz aufgeführten Strafen kommen dann nicht 

zur Anwendung, wenn Personen das tunesische Territorium aufgrund höherer Gewalt oder 

besonderer Umstände ohne Reisedokument betreten (AA 29.4.2022). 

Eine „Bescheinigung des Genusses der Generalamnestie“ wird auf Antrag vom 

Justizministerium ausgestellt und gilt als Nachweis, dass die in dieser Bescheinigung 

ausdrücklich aufgeführten Verurteilungen - kraft Gesetz - erloschen sind. Eventuelle andere, 

nicht aufgeführte zivil- oder strafrechtliche Verurteilungen bleiben unberührt. Um 

zweifelsfrei festzustellen, ob gegen eine Person weitere Strafverfahren oder Verurteilungen 

vorliegen, kann ein Führungszeugnis (das sog. „Bulletin Numéro 3“) beantragt werden (AA 

29.4.2022). 

Seit der Revolution 2011 sind tausende Tunesier illegal emigriert. Vor allem junge Tunesier 

haben nach der Revolution das Land verlassen, kehren nun teilweise zurück und finden so 

gut wie keine staatliche Unterstützung zur Reintegration. Eine kontinuierliche Quelle der 

Spannung ist die Diskrepanz zwischen starkem Migrationsdruck und eingeschränkten legalen 

Migrationskanälen. Die Reintegration tunesischer Migranten wird durch eine Reihe von 

Projekten von IOM unterstützt. Finanzielle Hilfe dafür kommt hauptsächlich von der EU, 

sowie aus humanitären Programmen u. a. der Schweiz und Norwegens (Programm AVRR). 
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Rückkehrprojekte umfassen z. B. Unterstützung beim Aufbau von Mikrobetrieben oder im 

Bereich der Landwirtschaft, haben jedoch gem. Beobachtungen bislang kaum Erfolg gezeigt 

(ÖB 10.2022). 

Als zweite Institution ist das ICMPD seit 10. Juni 2015 offizieller Partner in Tunesien im 

Rahmen des sog. „Dialog Süd“ – Programms (EUROMED Migrationsprogramm). Neben 

Ländern wie Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko und Syrien wird 

Tunesien dabei als „Plattform“ (interaktiv zu verfolgen unter: www.eurotun-migr.net) für 

folgende Arbeitsbereiche gesehen: 

• IBM: Integrated Border Management (IBM): technische und operative Unterstützung der 

nationalen Institutionen im Bereich grüne und blaue Grenzsicherung 

• MIEUX: Migration EU Expertise: eine gemeinsame EU-ICMPD Initiative zur Stärkung der 

Nationalen Migrationsstrategie, insbesondere des Nationalen Migrationsobservatoriums 

(ONM) 

Im Dezember 2020 hat die UGTT, der tunesischen Gewerkschaft, ein Büro für ausländische 

Arbeiter zum Schutz gegen Ausbeute, Rassismus und Verletzung ihrer sozialen - wie 

wirtschaftlichen Rechte eröffnet (ÖB 10.2022). 

Quellen: 

AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (29.4.2022): Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Republik Tunesien (Stand: März 2022), 
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe?func=ll&objId=23675904&objAction=Open&nexturl=%2FOTCS
%2Fcs%2Eexe%3Ffunc%3Dsrch%2ESearchCache%26cacheId%3D1094784449, Zugriff 7.6.2022 

ÖB - Österreichische Botschaft Tunis [Österreich] (10.2022): Asylländerbericht Tunesien 2022, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2084785/2022_10_00_%C3%96B_Asyll%C3%A4nderbericht_2
022_Tunesien.docx, Zugriff 29.12.2022 

2. Beweiswürdigung: 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurden im Rahmen 

des Ermittlungsverfahrens Beweise erhoben durch die Einsichtnahme in die Akten der 

belangten Behörde unter zentraler Berücksichtigung der Angaben der Beschwerdeführer vor 

dieser und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, in die bekämpften Bescheide 

und in den Beschwerdeschriftsatz, in die Beschwerdevorentscheidungen, in die zitierten 

Länderberichte zu Tunesien sowie in die seitens der Beschwerdeführer in Vorlage 

gebrachten Unterlagen. 
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Auskünfte aus dem Strafregister, dem zentralen Melderegister, dem Informationsverbund 

zentrales Fremdenregister, der Betreuungsinformation (Grundversorgung) und dem 

Hauptverband österreichischer Sozialversicherungsträger wurden ergänzend zu den 

vorgelegten Verwaltungsakten eingeholt. 

Der unter Punkt I. angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unzweifelhaften und 

unbestrittenen Akteninhalt der vorgelegten Verwaltungsakten des BFA und der vorliegenden 

Gerichtsakten des Bundesverwaltungsgerichts. 

2.1. Zu den Personen der Beschwerdeführer: 

Die Identitäten der Beschwerdeführer stehen nicht fest, da sie vor den österreichischen 

Behörden keine identitätsbezeugenden Dokumente in Vorlage brachten. Vor dem BFA 

behaupteten sie, ihre Reisepässe seien ihnen in Serbien gestohlen worden, während sie in 

ihrer Erstbefragung noch beide zu Protokoll gegeben hatten, ihren Reisepass in Serbien 

verloren zu haben. 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit, den Lebensumständen, den 

Familienverhältnissen, dem Gesundheitszustand, der Erwerbsfähigkeit, der Herkunft, der 

Schulbildung und Berufserfahrung, der Volksgruppenzugehörigkeit, der Konfession sowie der 

Ausreise der Beschwerdeführer nach Europa ergeben sich aus ihren diesbezüglich 

glaubhaften Angaben im Verfahren, in Bezug auf ihre Reisebewegung zudem aus im Rahmen 

ihres Aufgriffs am 31.12.2021 von der Polizei sichergestellter und sich im Akt befindlicher 

Zugtickets von Budapest nach Bratislava sowie von Bratislava nach Wien. Ihre Eheschließung 

wurde überdies durch die Vorlage einer beglaubigten Übersetzung ihrer Heiratsurkunde 

bescheinigt. 

Die Feststellungen zum Aufenthalt der Beschwerdeführer in Österreich seit (spätestens) 

31.12.2021 ergeben sich aus den Verwaltungsakten in Zusammenschau mit eingeholten 

Auskünften aus dem Informationsverbund zentrales Fremdenregister sowie dem zentralen 

Melderegister, wobei aus letzterem in Zusammenschau mit einem in Vorlage gebrachten 

Mietvertrag hervorgeht, dass sie nunmehr seit 28.10.2022 gemeinsam in einer 

Mietwohnung leben. 

Dass die Beschwerdeführer zum Entscheidungszeitpunkt keine Grundversorgungsleistungen 

beziehen, ergibt sich aus einer Abfrage in der Applikation Betreuungsinformation 

(Grundversorgung). 
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Die Feststellungen bezüglich der angemeldeten Erwerbstätigkeiten der Beschwerdeführer im 

Bundesgebiet gründen auf einer Abfrage im Hauptverband österreichischer 

Sozialversicherungsträger in Zusammenschau mit einem vorgelegten Dienstvertrag samt 

Beschäftigungsbewilligung des Erst- sowie Lohnabrechnungen der Zweitbeschwerdeführerin. 

Die seitens der Zweitbeschwerdeführerin erfolgreich abgelegte Deutschprüfung für das 

Sprachniveau A1 wurde durch ein in Vorlage gebrachtes ÖSD Zertifikat vom 20.09.2022 

bescheinigt. 

Die strafgerichtliche Unbescholtenheit der Beschwerdeführer ergibt sich aus einer Abfrage 

im Strafregister der Republik. 

2.2. Zum Fluchtvorbringen und einer Rückkehrgefährdung der Beschwerdeführer: 

Die Beschwerdeführer begründeten ihre verfahrensgegenständlichen Anträge auf 

internationalen Schutz im Wesentlichen damit, dass sie in Tunesien der Gefahr einer 

Verfolgung durch den Bruder und Vater der Zweitbeschwerdeführerin ausgesetzt seien, da 

diese gegen ihre Eheschließung gewesen seien. 

Das Bundesverwaltungsgericht gelangt wie bereits die belangte Behörde zum Schluss, dass 

dieses Vorbringen nicht glaubhaft ist. 

So erwiesen sich die Angaben beider Beschwerdeführer zu ihren Fluchtgründen durchwegs 

vage und oberflächlich und erschöpften sich ihre Schilderungen in den Eckpfeilern einer 

allgemein gehaltenen, vagen Rahmengeschichte, welche sie auch auf mehrfache gezielte 

Nachfragen des Einvernahmeleiters der belangten Behörde nicht näher zu konkretisieren 

vermochten. Ihre Angaben waren keineswegs – wie in der Beschwerde behauptet – 

ausführlich und kann in Ansehung der Einvernahmeprotokolle auch der Einschätzung der 

Beschwerdeführer, wonach ihre Befragungen vor der belangten Behörde „mangelhaft“ 

gewesen seien, nicht beigetreten werden. Vielmehr wurden sie beide nach Erstattung ihres 

initialen, vage gebliebenen Fluchtvorbringens wiederholt ausdrücklich manuduziert, 

konkretere Angaben zu tätigen, wozu sie jedoch in der Folge beide nicht imstande waren. 

Letztlich war all ihren Ausführungen im Rahmen einer Gesamtschau lediglich zu entnehmen, 

dass es bereits ab dem Jahr 2016 immer wieder zu Streitigkeiten, Drohgebärden und auch 

körperlichen Übergriffen zwischen dem Bruder und dem Vater der 

Zweitbeschwerdeführerin, wobei letzterer streng gläubig sei und der Muslimbruderschaft 

angehöre, und den Beschwerdeführern gekommen sei. Ein konkretes, fluchtauslösendes 

Ereignis, welches nachvollziehbar erscheinen ließe, dass sich die Beschwerdeführer nunmehr 
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ausgerechnet Ende des Jahres 2021 dazu genötigt gesehen hätten, ihren Herkunftsstaat zu 

verlassen, wurde von ihnen allerdings zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens substantiiert ins 

Treffen geführt. Eine entsprechende Konkretisierung, welche das Vorbringen eines 

Asylwerbers aufweisen muss, um eine maßgebliche Wahrscheinlichkeit und nicht nur eine 

entfernte Möglichkeit einer Verfolgung glaubhaft zu machen (vgl. VwGH 01.09.2021, Ra 

2021/19/0233, mwN), war den Angaben der Beschwerdeführer sohin nicht immanent. 

Hinzu kommt, dass der Vater der Zweitbeschwerdeführerin, welchen sie vor dem BFA 

namentlich mit Herr K.J. benannte und der neben ihrem Bruder die zentrale Figur im 

Fluchtvorbringen der Beschwerdeführer darstellt, in der im Verfahren vorgelegten 

Heiratsurkunde ausdrücklich namentlich als anwesender Trauzeuge bei der Eheschließung 

der Beschwerdeführer in Tunis am 04.12.2021 angeführt wird. Dass der Vater den 

Erstbeschwerdeführer dergestalt abgelehnt hätte, dass es sogar zu Morddrohungen und 

Übergriffen innerhalb des Familienverbandes gekommen sei, sich andererseits jedoch 

wiederum dazu bereit erklärt habe, bei der Eheschließung der Beschwerdeführer als 

Trauzeuge zu fungieren, erscheint lebensfremd. Sofern in der Beschwerde wiederum 

vorgebracht wird, der Vater der Zweitbeschwerdeführerin sei bei der Trauung gar nicht 

anwesend gewesen, vielmehr habe sie lediglich eine Kopie seines Ausweises vorgelegt, 

welche seine persönliche Anwesenheit substituiert habe, ist dies vor dem Hintergrund des 

Inhaltes der vorgelegten Heiratsurkunde, wo ausdrücklich festgehalten wird, dass die Ehe in 

Anwesenheit von K.J. (als auch von B.M., dem Vater des Erstbeschwerdeführers, als zweitem 

Trauzeugen) geschlossen wurde, welcher zudem vor der zuständigen Behörde erklären 

musste, dass seine Tochter frei von jeglichen ehelichen Bindungen und rechtlichen 

Hindernissen für die Eheschließung sei, als unglaubhafte Schutzbehauptung zu verwerfen 

(vgl. Gerichtsakt I403 2265804-1, AS 49: „In witness whereof the contract was duly 

concluded in the presence of the two witnesses Mr B.M. and Mr. K.J., who declared that the 

husband and wife are free from any matrimonial links and legal handicaps to marriage.“). 

Auch die seitens der Beschwerdeführer vorgelegten Screenshots angeblich erhaltener 

Drohnachrichten des Bruders der Zweitbeschwerdeführerin vermögen die Glaubhaftigkeit 

ihres verfahrensgegenständlichen Fluchtvorbringens nicht zu stützen, sondern 

unterstreichen vielmehr noch die Annahme, dass es sich hierbei um ein reines 

Gedankenkonstrukt handelt. Der Nachrichtenverlauf, welcher in Ansehung des Layouts 

offenkundig der Plattform Facebook entstammt, beginnt nämlich am 22.05.2022 und ist bei 

Betrachtung des entsprechenden Profils mit dem Namen „ XXXX “, von welchem die 

Beschwerdeführer die in Rede stehenden Nachrichten vorgeblich erhalten haben, sogleich 

ersichtlich, dass auch an exakt jenem Tag das Titel- und Profilbild des betreffenden Accounts 
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geändert bzw. vermutlich erst erstellt wurde. Auf dem Profilbild ist plakativ ein osmanischer 

Krieger mit Schwert zu sehen, welcher – wie eine Google-Bildersuche ergab – einer 

türkischen Fernsehserie namens "Kuruluş Osman" aus dem Jahr 2019, die die Geschichte des 

oghusischen Sultans Osman I. erzählt, entstammt (vgl. https://www.facebook.com/people/ 

XXXX  /, https://www.memurlar.net/album/17843/kurulus-osman-dan-kotu-haber-yeni-

bolumler.html, https://de.wikipedia.org/wiki/Kurulu%C5%9F_Osman, Zugriff jeweils am 

30.01.2023), ebenso wurde in den betreffenden, arabischsprachigen Nachrichten u.a. 

demonstrativ ein Totenkopf-Emoji eingefügt. Entsprechend drängt sich im Rahmen der 

freien Beweiswürdigung der Eindruck auf, dass das betreffende Profil seitens der 

Beschwerdeführer selbst am 22.05.2022 auf Facebook erstellt wurde, um mit diesem 

Drohnachrichten zu verfassen und damit ein ihr gegenständliches Fluchtvorbringen 

stützendes Beweismittel in das Verfahren einbringen zu können. Sofern im Vorlageantrag 

unsubstantiiert behauptet wird, der Account sei weder „am 22.05.2022 erstellt oder gar ein 

"entsprechendes Profilfoto" ausgewählt worden“, erweist sich dies schlicht als aktenwidrig, 

wurden doch seitens der belangten Behörde in der Beweiswürdigung der 

Beschwerdevorentscheidungen Screenshots des entsprechenden Facebook-Profils mit dem 

Namen „ XXXX “ eingefügt, auf welchem klar und für jedermann öffentlich zu erkennen ist, 

dass sowohl das Titelbild als auch das Profilbild an exakt jenem Tag, an welchem der 

Nachrichtenverlauf mit den Beschwerdeführern beginnt, aktualisiert bzw. erstellt wurden 

(vgl. Gerichtsakt I403 2265803-1, AS 367, sowie Gerichtsakt I403 2265804-1, AS 373: „G.J. 

updated his profile picture., 22. May 2022“; „G.J. updated his cover photo., 22. May 2022“; 

überdies https://www.facebook.com/photo/ XXXX , Zugriff am 30.01.2023). 

Doch selbst bei hypothetischer Wahrunterstellung entfaltet eine – wie von den 

Beschwerdeführern gegenständlich behauptete - von Privatpersonen ausgehende 

Verfolgung ohnedies nur dann Asylrelevanz, sofern der Staat im Hinblick auf eine solche 

nicht schutzfähig sowie schutzwillig ist. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass Tunesien 

als sicherer Herkunftsstaat gilt, was für die Annahme einer grundsätzlich bestehenden 

staatlichen Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der dortigen Behörden spricht (vgl. VwGH 

30.05.2022, Ra 2021/14/0396, mwN). Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates 

kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine 

Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Entscheidend für die 

Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht, ist vielmehr, ob für einen 

von dritter Seite Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines - asylrelevante 

Intensität erreichenden - Nachteiles aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (vgl. VwGH 29.01.2020, Ra 2019/18/0228, mwN). 
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Ungeachtet etwaiger Korruptionsproblematiken verfügt Tunesien grundsätzlich über einen 

funktionierenden Sicherheits- und Justizapparat und gibt es keinerlei konkrete Hinweise, 

dass Verfolgungshandlungen, wie sie seitens der Beschwerdeführer gegenständlich 

geschildert wurden, von den tunesischen Behörden nicht ordnungsgemäß verfolgt würden. 

Der Erstbeschwerdeführer behauptete vor dem BFA, er sei mit seinem Schwager bei der 

Polizei gewesen und hätte dieser dort lediglich „eine Warnung“ bekommen, was jedoch 

nicht a priori für eine Untätigkeit der tunesischen Behörden spricht, sondern könnte damit – 

abhängig vom zur Anzeige gebrachten Sachverhalt – etwa eine Gefährderansprache oder 

ähnliche Maßnahme, wie sie in zahlreichen Rechtsordnungen verankert ist, vollzogen 

worden sein. Die Zweitbeschwerdeführerin behauptete hingegen, sie hätte gar nicht erst 

den Versuch unternommen, sich hilfesuchend an die tunesischen Behörden zu wenden, 

sodass dem Staat in concreto auch keine fehlende Schutzfähigkeit und -willigkeit unterstellt 

werden kann und ist – sofern in der schriftlichen Stellungnahme der Beschwerdeführer vom 

05.12.2022 in Zusammenhang mit einer mangelnden Schutzfähigkeit des tunesischen 

Staates auf allgemeine Länderberichte in Bezug auf einzelne, sich in den Jahren 2014 und 

2017 ereignete Ehrenmorde in Tunesien verwiesen wird – den Ausführungen der belangten 

Behörde in den Beschwerdevorentscheidungen dahingehend beizutreten, dass es in 

Österreich in den vergangenen Jahren in Ansehung der polizeilichen Kriminalstatistik sogar 

noch zu einer deutlich höheren Anzahl an Frauenmorden innerhalb einer Beziehung oder des 

Familienverbandes gekommen ist, als dies in den einschlägigen Länderberichten zu Tunesien 

dargestellt wird. Alleine aus dem Umstand, dass es Ehrenmorde bzw. Femizide in einem 

Land gibt, kann nicht automatisch auf eine mangelnde Schutzfähigkeit und –willigkeit der 

staatlichen Behörden geschlossen werden. 

Darüber hinaus ist auch kein Grund ersichtlich, weshalb den Beschwerdeführern im 

konkreten Fall nicht die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative möglich 

und zumutbar sein sollte. Sie sind jung, gesund und erwerbsfähig, zudem gut ausgebildet 

und ohne Sorgepflichten. Sofern die Zweitbeschwerdeführerin vor dem BFA angab, sie 

könne in keinen anderen Teil des Landes fliehen, da Tunesien ein „kleines Land“ sei, 

während der Erstbeschwerdeführer erwähnte, sie seien kurzzeitig zu einer Tante in das 

benachbarte Gouvernement Ben Arous geflüchtet, jedoch habe sein Schwager seinem 

Cousin in der Folge telefonisch gedroht, er werde das Haus anzünden, ist ungeachtet des 

Umstandes, dass im Vorlageantrag zutreffend darauf hingewiesen wurde, dass dieses 

Vorbringen seitens der belangten Behörde negiert worden war, zu betonen, dass Tunesien 

aus 24 Gouvernements besteht und immerhin in etwa zwölfeinhalb Millionen Einwohner 

hat. Wenngleich das Bundesverwaltungsgericht nicht verkennt, dass auch den einschlägigen 
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Länderberichten zu entnehmen ist, dass einer Flucht innerhalb Tunesiens durch die geringe 

Größe des Landes Grenzen gesetzt sind (vgl. Punkt II.1.3.), wurden Umstände, welche die 

Beschwerdeführer daran hindern würden, sich etwa in einer frei zugänglichen Großstadt wie 

Tunis, Sfax oder Sousse anzusiedeln, wobei zumindest die zwei letztgenannten hunderte 

Kilometer von ihrem letzten Wohnort im Gouvernement Ariana entfernt liegen, im 

Verfahren zu keinem Zeitpunkt substantiiert dargelegt. Auch wurde mit dem 

Beschwerdevorbringen, wonach der Vater der Zweitbeschwerdeführerin der 

Muslimbruderschaft angehöre „und diese Personen über sehr viele Kontakte verfügen“, 

sodass insoweit sogar eine „staatliche Verfolgung“ vorliege, kein nachvollziehbares, 

sachbezogenes Vorbringen erstattet, welches nahelegen würde, dass zwei Privatpersonen 

dazu in der Lage wären, die Beschwerdeführer in Tunesien landesweit zu verfolgen. Die 

Reise- und Bewegungsfreiheit sind innerhalb Tunesiens ebenfalls gewährleistet (vgl. Punkt 

II.1.3.) und ist auch eine etwaige schwierige Lebenssituation (etwa bei der Arbeitsplatz- und 

Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei Rückführung in 

das als innerstaatliche Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden würde, für sich betrachtet 

nicht ausreichend, um eine innerstaatliche Fluchtalternative zu verneinen (vgl. VwGH 

07.06.2019, Ra 2019/14/0114, mwN). Es ist den Beschwerdeführern somit ohne weiteres 

möglich und zumutbar, sich gemeinsam an einem anderen Ort in Tunesien niederzulassen 

und sich damit der behaupteten Gefahr einer Verfolgung durch den Vater und Bruder der 

Zweitbeschwerdeführerin durch eine innerstaatliche Relokation zu entziehen. 

Zusammengefasst gelangt das Bundesverwaltungsgericht somit zur Überzeugung, dass es 

den Beschwerdeführern nicht gelungen ist, eine aktuelle, gegen ihre Person gerichtete 

Verfolgungsgefahr, welche ihre Ursache in einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention 

genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen, wobei ihrem Fluchtvorbringen selbst bei 

hypothetischer Wahrunterstellung in Anbetracht einer grundsätzlich anzunehmenden 

Schutzfähigkeit und –willigkeit der tunesischen Behörden sowie der Möglichkeit und 

Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative keine Asylrelevanz zukäme. Daher 

waren die entsprechenden Feststellungen zu treffen. Vielmehr legt der Umstand, dass sie 

nach ihrer Ausreise – ohne einen Antrag auf internationalen Schutz zu stellen - diverse 

sichere EU- und Drittstaaten (Serbien, Ungarn, die Slowakei) durchreisten und letztlich erst 

in Österreich, nachdem sie im Zuge einer fremdenpolizeilichen Personskontrolle aufgegriffen 

worden waren, ihre verfahrensgegenständlichen Anträge auf internationalen Schutz 

einbrachten, den Schluss nahe, dass sie tatsächlich das Ziel verfolgten, in einem 

mitteleuropäischen Staat ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern, anstatt tatsächlich der 

Gefahr einer wie auch immer gearteten Verfolgung in ihrem Herkunftsstaat zu entgehen. 



- 34 - 

Das Bundesverwaltungsgericht schließt sich auch den tragenden Erwägungen des BFA 

hinsichtlich der Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status von subsidiär 

Schutzberechtigten an. Die Beschwerdeführer sind jung, gesund und erwerbsfähig, zudem 

gut ausgebildet und ohne Sorgepflichten. Auch wenn sie ihre wirtschaftliche Situation als 

unbefriedigend empfunden haben mögen, sind keine Gründe ersichtlich, weshalb sie nicht in 

der Lage sein sollten, sich in ihrem Herkunftsstaat durch die neuerliche Aufnahme einer 

Tätigkeit, selbst wenn es sich dabei um eine Hilfstätigkeit handelt, eine Lebensgrundlage zu 

schaffen. Auch ist die Grundversorgung der Bevölkerung in Tunesien gewährleistet (vgl. 

Punkt II.1.3.) und verfügen die Beschwerdeführer dort über umfangreiche familiäre 

Anknüpfungspunkte. In Anbetracht dieser Umstände kann letztlich nicht davon ausgegangen 

werden, dass sie im Falle einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat in eine existenzbedrohende 

Notlage geraten würden. 

Aus dem Gesagten war somit die Feststellung zu treffen, dass eine Rückkehr der 

Beschwerdeführer nach Tunesien nicht automatisch dazu führt, dass sie einer wie auch 

immer gearteten existentiellen Bedrohung ausgesetzt sein werden. Auch sind sie angesichts 

der dort weitgehend stabilen Sicherheitslage nicht von willkürlicher Gewalt infolge eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konflikts bedroht. Nicht zuletzt gilt Tunesien gemäß § 

1 Z 11 HStV als sicherer Herkunftsstaat. 

2.3. Zur Lage im Herkunftsstaat: 

Zu den zur Feststellung der asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Herkunftsstaat 

ausgewählten Quellen wird angeführt, dass es sich hierbei um eine ausgewogene Auswahl 

verschiedener Quellen, sowohl staatlichen als auch nicht-staatlichen Ursprungs handelt, 

welche es ermöglichen, sich ein möglichst umfassendes Bild von der Lage im Herkunftsstaat 

zu machen. Zur Aussagekraft der einzelnen Quellen wird angeführt, dass zwar in nationalen 

Quellen rechtsstaatlich-demokratisch strukturierter Staaten, von denen der Staat der 

Veröffentlichung davon ausgehen muss, dass sie den Behörden jenes Staates, über den 

berichtet wird, zur Kenntnis gelangen, diplomatische Zurückhaltung geübt wird, wenn es um 

kritische Sachverhalte geht, doch andererseits sind gerade diese Quellen aufgrund der 

nationalen Vorschriften vielfach zu besonderer Objektivität verpflichtet, weshalb diesen 

Quellen keine einseitige Parteinahme unterstellt werden kann. Zudem werden auch Quellen 

verschiedener Menschenrechtsorganisationen herangezogen, welche oftmals das 

gegenteilige Verhalten aufweisen und so gemeinsam mit den staatlich-diplomatischen 

Quellen ein abgerundetes Bild ergeben. Bei Berücksichtigung dieser Überlegungen 

hinsichtlich des Inhaltes der Quellen, ihrer Natur und der Intention der Verfasser handelt es 
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sich nach Ansicht der erkennenden Richterin bei den Feststellungen um ausreichend 

ausgewogenes und aktuelles Material (vgl. VwGH 04.04.2001, 2000/01/0348, mwN). 

3. Rechtliche Beurteilung: 

Zu A) Abweisung der Beschwerde und Bestätigung der Beschwerdevorentscheidungen: 

3.1. Zum Status von Asylberechtigten (Spruchpunkt I. der angefochtenen Bescheide und 

Beschwerdevorentscheidungen): 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 

leg. cit. zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft 

ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abs. A Z 2 Genfer 

Flüchtlingskonvention (GFK) droht. 

Im Sinne des Art. 1 Abs. A Z 2 GFK ist als Flüchtling anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter 

Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines 

Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furch nicht gewillt 

ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger 

Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der 

Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 

Zentraler Aspekt der in Art. 1 Abs. A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die 

wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, 

wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der 

Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 

sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob 

sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten 

würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die 

zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, 

wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 

Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht 

in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 

Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 

Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. 

VwGH 23.10.2019, Ra 2019/19/0413, mwN). 
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Wie in der Beweiswürdigung unter Punkt II.2.2. ausführlich dargelegt, konnten die 

Beschwerdeführer im gegenständlichen Fall keine Gründe glaubhaft machen, die für eine 

asylrelevante Verfolgung sprächen. Ihrem Fluchtvorbringen in Bezug auf die Gefahr einer 

Verfolgung durch den Bruder oder Vater der Zweitbeschwerdeführerin, da diese gegen ihre 

Eheschließung gewesen seien, war unter Abwägung aller in der Beweiswürdigung 

dargelegten Gründe sowohl die Glaubhaftigkeit als auch – in Anbetracht einer grundsätzlich 

anzunehmenden Schutzfähigkeit und -willigkeit der tunesischen Behörden sowie des 

Bestehens einer innerstaatlichen Fluchtalternative – die Asylrelevanz zu versagen. 

Eine darüberhinausgehende Verfolgung wurde weder seitens der Beschwerdeführer 

behauptet, noch war eine solche für das Bundesverwaltungsgericht erkennbar. 

Den Beschwerdeführern ist es damit nicht gelungen, eine konkret und gezielt gegen ihre 

Person gerichtete aktuelle Verfolgung von maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in 

einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe hätte, glaubhaft zu 

machen. 

Die Voraussetzungen für die Erteilung von Asyl sind daher nicht gegeben. Aus diesem Grund 

war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. der angefochtenen Bescheide gemäß § 28 Abs. 2 

VwGVG abzuweisen und die Beschwerdevorentscheidungen insoweit zu bestätigen. 

3.2. Zur Nichtgewährung von subsidiärem Schutz (Spruchpunkt II. der angefochtenen 

Bescheide und Beschwerdevorentscheidungen): 

Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 ist einem Fremden der Status eines subsidiär 

Schutzberechtigten zuzuerkennen, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 

gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 

abgewiesen wird, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 

Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 

EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur EMRK (ZPERMRK) bedeuten würde oder für 

ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit 

sich bringen würde. Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf Leben 

geschützt. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder 

erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 

zur Konvention betreffen die Abschaffung der Todesstrafe. 
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Im Rahmen der Prüfung des Einzelfalls ist die Frage zu beantworten, ob einem Fremden im 

Falle der Abschiebung in seinen Herkunftsstaat ein - über eine bloße Möglichkeit 

hinausgehendes - "real risk" einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung droht (vgl. 

VwGH 06.11.2018, Ra 2018/01/0106, mwN). Im Sinne einer mit der Statusrichtlinie 

(Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.04.2004) konformen Auslegung des § 8 Abs. 1 

AsylG 2005 ist subsidiärer Schutz nur zu gewähren, wenn stichhaltige Gründe für die 

Annahme vorliegen, dass ein Fremder bei seiner Rückkehr in sein Herkunftsland tatsächlich 

Gefahr liefe, eine der drei in Art. 15 der Statusrichtlinie definierten Arten eines ernsthaften 

Schadens (Todesstrafe oder Hinrichtung [lit a], Folter, unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung oder Bestrafung [lit b] und ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder 

der Unversehrtheit als Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts [lit c]) zu erleiden (vgl. VwGH 

26.02.2020, Ra 2019/18/0486, mit Verweis auf die dort zitierte Rechtsprechung des EuGH). 

Herrscht im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine Sicherheitslage, in 

der die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist, so liegen stichhaltige 

Gründe für die Annahme eines realen Risikos bzw. für die ernsthafte Bedrohung von Leben 

oder Unversehrtheit eines Asylwerbers bei Rückführung in diesen Staat dann vor, wenn 

diese Gewalt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, sondern geradezu 

wahrscheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich Opfer eines 

solchen Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in sehr 

extremen Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in 

der betroffenen Region Derartiges erwarten lässt. Davon abgesehen können aber besondere 

in der persönlichen Situation der oder des Betroffenen begründete Umstände 

(Gefährdungsmomente) dazu führen, dass gerade bei ihr oder ihm ein - im Vergleich zur 

Bevölkerung des Herkunftsstaates im Allgemeinen - höheres Risiko besteht, einer dem Art. 2 

oder Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein bzw. eine ernsthafte 

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit befürchten zu müssen. In diesem Fall kann 

das reale Risiko der Verletzung von Art. 2 oder 3 EMRK oder eine ernsthafte Bedrohung des 

Lebens oder der Unversehrtheit einer Person infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konflikts bereits in der Kombination der prekären 

Sicherheitslage und der besonderen Gefährdungsmomente für die einzelne Person 

begründet liegen (vgl. VwGH 26.02.2020, Ra 2019/18/0486, mwN). 

Überdies ist im Rahmen einer Einzelfallprüfung die Frage zu beantworten, ob einem 

Fremden im Falle der Abschiebung in seinen Herkunftsstaat ein - über eine bloße 

Möglichkeit hinausgehendes - "real risk" einer Verletzung von Art. 3 EMRK droht, weil der 
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Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also bezogen auf den Einzelfall die 

Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz nicht gedeckt werden können. Eine solche 

Situation ist nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen (vgl. VwGH 21.05.2019, Ro 

2019/19/0006, mwN). Die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten 

Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend. Vielmehr ist es zur Begründung einer 

drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und konkret darzulegen, 

warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 25.04.2017, Ra 2016/01/0307, 

mwN). 

Den Beschwerdeführern droht in Tunesien keine Gefahr einer asylrelevanten Verfolgung. Es 

droht ihnen auch keine reale Gefahr, im Falle ihrer Rückkehr entgegen Art. 3 EMRK 

behandelt zu werden. So liegen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme vor, dass sie bei 

einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat tatsächlich Gefahr liefen, die Todesstrafe oder 

Hinrichtung, Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung zu 

erleiden oder einer ernsthaften individuellen Bedrohung ihres Lebens oder ihrer 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konfliktes ausgesetzt zu sein. 

Nachdem keine Gründe ersichtlich sind, die auf den Vorwurf einer Straftat, welche zur 

Verhängung der Todesstrafe, der Folter oder Bestrafung der Beschwerdeführer im 

Herkunftsstaat hindeuten könnten, ist ein solcher "ernsthafter Schaden" im Sinne des Art. 15 

der Statusrichtlinie auszuschließen. 

Es gibt in Tunesien auch keine klassischen Bürgerkriegsgebiete oder -parteien und erweist 

sich die Sicherheitslage weitgehend stabil. Risikoerhöhende Umstände im Hinblick auf die 

Beschwerdeführer wurden im Verfahren ebenfalls nicht vorgebracht und wurde nicht 

dargelegt, dass sie aufgrund ihrer persönlichen Situation in Tunesien und den hiermit 

verbundenen Umständen spezifisch von willkürlicher Gewalt betroffen wären. Solche 

Umstände sind im Verfahren auch nicht hervorgekommen. Nicht zuletzt gilt Tunesien gemäß 

§ 1 Z 11 HStV als sicherer Herkunftsstaat. 

Hinweise auf eine allgemeine existenzbedrohende Notlage in Tunesien (allgemeine 

Hungersnot, Seuchen, Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige 

existenzbedrohende Elementarereignisse) liegen nicht vor, weshalb aus diesem Blickwinkel 

bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen kein Hinweis auf das Vorliegen eines 

Sachverhaltes gemäß Art. 2 und/oder 3 EMRK abgeleitet werden kann. Es kann auf Basis der 
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Länderfeststellungen nicht davon ausgegangen werden, dass generell jeder im Falle einer 

Rückkehr nach Tunesien mit existentiellen Nöten konfrontiert ist. 

Es wurden im Verfahren auch unter Berücksichtigung der individuellen Situation der 

Beschwerdeführer keine exzeptionellen Umstände aufgezeigt, wonach im Falle ihrer 

Rückkehr nach Tunesien die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz im konkreten Fall 

nicht gedeckt werden könnten (vgl. Punkt II.2.2.). Der Umstand, dass der Lebensunterhalt 

der Beschwerdeführer in Tunesien möglicherweise bescheidener ausfallen mag als er in 

Österreich sein könnte, rechtfertigt nicht die Annahme, ihnen wäre im Falle der Rückkehr die 

notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten 

(vgl. VfGH 24.02.2020, E 3683/2019; zur "Schwelle" des Art. 3 EMRK vgl. VwGH 16.07.2003, 

2003/01/0059). 

Aus den dargestellten Umständen ergibt sich somit, dass eine Rückkehr der 

Beschwerdeführer nach Tunesien nicht automatisch dazu führt, dass sie in eine 

unmenschliche Lage bzw. eine existenzielle Notlage geraten und in ihren durch Art. 2 und 

Art. 3 EMRK geschützten Rechten verletzt würden. 

Die Beschwerde war daher auch hinsichtlich des Spruchpunktes II. der angefochtenen 

Bescheide gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen und die Beschwerdevorentscheidungen 

insoweit zu bestätigen. 

3.3. Zur Nichterteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 (Spruchpunkt III. der 

angefochtenen Bescheide und Beschwerdevorentscheidungen): 

Indizien dafür, dass die Beschwerdeführer einen Sachverhalt verwirklichen, bei dem ihnen 

ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 2005 ("Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz") 

zu erteilen wäre, sind weder vorgebracht worden, noch hervorgekommen: Weder war der 

Aufenthalt der Beschwerdeführer seit mindestens einem Jahr im Sinne des § 46 Abs. 1 Z 1 

oder Z 3 FPG geduldet, noch ist dieser zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich 

strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen 

Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen notwendig, noch 

wurden die Beschwerdeführer Opfer von Gewalt im Sinne des § 57 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005. Ein 

Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 2005 war ihnen daher nicht zu erteilen.  

Die Beschwerde war daher auch hinsichtlich des Spruchpunktes III. der angefochtenen 

Bescheide gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen und die Beschwerdevorentscheidungen 

insoweit zu bestätigen. 
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3.4. Zur Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt IV. der angefochtenen Bescheide und 

Beschwerdevorentscheidungen): 

Gemäß § 58 Abs. 2 AsylG 2005 hat das Bundesamt einen Aufenthaltstitel gemäß § 55 AsylG 

2005 von Amts wegen zu erteilen, wenn eine Rückkehrentscheidung rechtskräftig auf Dauer 

unzulässig erklärt wurde. Es ist daher zu prüfen, ob eine Rückkehrentscheidung auf Basis des 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG für unzulässig zu erklären ist. 

Der mit "Schutz des Privat- und Familienlebens" betitelte § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet wie 

folgt: 

„(1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot 

gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der 

Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend 

geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 

berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des 

Fremden rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 

Einwanderungsrechts, 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich 

die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren 

überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 

insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die 

Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die 

ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem 

Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die 

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im 

Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein unionsrechtliches 

Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre.“ 
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Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und 

Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der 

Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit 

dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 

demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, 

das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung 

von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der 

Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 

Gegenständlich führen die Beschwerdeführer unstreitig miteinander ein im Sinne des Art. 8 

EMRK geschütztes Familienleben, jedoch greifen die erlassenen Rückkehrentscheidungen 

nicht in dieses ein, da sie beide gemeinsam von einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme 

betroffen sind (vgl. VwGH 14.03.2013, 2012/22/0240, mwN und Verweis auf EGMR 

09.10.2003, Slivenko gegen Lettland, NL 2003, 263). Ansonsten verfügen die 

Beschwerdeführer über keine weiteren familiären Anknüpfungspunkte in Österreich sowie 

auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

Zu prüfen wäre somit ein etwaiger Eingriff in das Privatleben der Beschwerdeführer. Unter 

"Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und 

wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, 

zu verstehen (vgl. Sisojeva u.a. gg Lettland, EuGRZ 2006, 554). 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kann ein über zehnjähriger inländischer 

Aufenthalt den persönlichen Interessen eines Fremden am Verbleib im Bundesgebiet - unter 

Bedachtnahme auf die jeweils im Einzelfall zu beurteilenden Umstände - ein großes Gewicht 

verleihen (vgl. VwGH 17.09.2021, Ra 2020/19/0420, mwN). Ausgehend davon, dass der 

Verwaltungsgerichtshof bei einem dreieinhalbjährigen Aufenthalt im Allgemeinen von einer 

eher kürzeren Aufenthaltsdauer ausgeht und im Erkenntnis vom 26.06.2007, 2007/01/0479, 

betonte, „dass der Aufenthalt im Bundesgebiet in der Dauer von drei Jahren [...] jedenfalls 

nicht so lange ist, dass daraus eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat 

abgeleitet werden könnte“, ist die gegenständliche Aufenthaltsdauer der Beschwerdeführer 

von etwa einem Jahr und einem Monat nicht als so lange zu bewerten, dass sie ihr Interesse 

an einem Verbleib in Österreich maßgeblich aufwerten würde. 

Die bloße Aufenthaltsdauer ist jedoch nicht alleine maßgeblich, sondern ist anhand der 

jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu prüfen, inwieweit der Fremde die in Österreich 

verbrachte Zeit dazu genützt hat, sich sozial und beruflich zu integrieren. Bei der 
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Einschätzung des persönlichen Interesses ist auch auf die Auswirkungen, die eine 

Aufenthaltsbeendigung auf die familiären oder sonstigen Bindungen des Fremden hätte, 

Bedacht zu nehmen (vgl. VwGH 05.10.2020, Ra 2020/19/0330, mwN). Liegt eine relativ kurze 

Aufenthaltsdauer eines Fremden in Österreich vor, so wird nach der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichthofes regelmäßig erwartet, dass die in dieser Zeit erlangte Integration 

außergewöhnlich ist, um eine Rückkehrentscheidung auf Dauer für unzulässig zu erklären 

und einen entsprechenden Aufenthaltstitel zu rechtfertigen (vgl. VwGH 03.12.2019, Ra 

2019/18/0471, mwN), wobei nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes selbst die 

Kombination aus Fleiß, Arbeitswille, Unbescholtenheit, dem Bestehen sozialer Kontakte in 

Österreich, dem verhältnismäßig guten Erlernen der deutschen Sprache sowie der Ausübung 

einer Erwerbstätigkeit vor dem Hintergrund einer Aufenthaltsdauer von knapp vier Jahren 

keine "außergewöhnliche Integration" darstellt (vgl. VwGH 18.09.2019, Ra 2019/18/0212). 

Fallgegenständlich beruhte der nunmehr etwas mehr als einjährige Aufenthalt der 

Beschwerdeführer im Bundesgebiet auf einer vorläufigen, nicht endgültig gesicherten 

rechtlichen Grundlage, weshalb sie während der gesamten Dauer ihres Aufenthaltes auch 

nicht darauf vertrauen durften, dass sie sich in Österreich auf rechtlich gesicherte Weise 

bleibend verfestigen können. Der seitens des Verwaltungsgerichtshofes in ständiger 

Rechtsprechung ins Treffen geführte Aspekt, es müsse unter dem Gesichtspunkt des Art. 8 

EMRK nicht akzeptiert werden, dass ein Fremder mit seinem Verhalten letztlich versucht, in 

Bezug auf seinen Aufenthalt in Österreich vollendete Tatsachen zu schaffen (vgl. VwGH 

08.07.2021, Ra 2021/20/0226, mwN), trifft insoweit auch auf die vorliegenden 

Beschwerdefälle zu. 

Wenngleich das Bundesverwaltungsgericht einzelne Integrationsbemühungen der 

Beschwerdeführer, insbesondere im Hinblick auf ihre im Bundesgebiet zeitweise ausgeübten 

Erwerbstätigkeiten, nicht verkennt und durchaus würdigt, so wird das Gewicht ihrer privaten 

Interessen letztlich maßgeblich dadurch relativiert, dass sie allesamt über einen Zeitraum 

entstanden, in dem sie sich ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst sein mussten (vgl. 

VwGH 31.01.2022, Ra 2021/20/0486, mwN). Auch kann ihre Integration im Lichte der 

vorzitierten, höchstgerichtlichen Judikatur keineswegs als "außergewöhnlich" bezeichnet 

werden. Insbesondere hat die Zweitbeschwerdeführerin bislang lediglich eine 

Deutschprüfung für das Sprachniveau A1 erfolgreich abgelegt, während der 

Erstbeschwerdeführer gar keinen Nachweis über eine abgelegte Sprachprüfung erbracht hat, 

und vermochten sie auch ansonsten in gesellschaftlicher Hinsicht im Verfahren keine 

maßgeblichen Integrationsschritte darzulegen geschweige denn formell nachzuweisen. 
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Dementgegen kann nach wie vor von einem Bestehen von Bindungen der Beschwerdeführer 

zu ihrem Herkunftsstaat Tunesien ausgegangen werden, zumal sie dort den weit 

überwiegenden Teil ihres Lebens verbracht haben, hauptsozialisiert wurden. Sie haben in 

Tunesien ihre Schul- und Ausbildungen durchlaufen, Berufserfahrung gesammelt, sprechen 

nach wie vor ihre Muttersprache und sind mit den regionalen Sitten und Gebräuchen der 

tunesischen Kultur weiterhin vertraut. Auch verfügen sie über umfassende familiäre 

Anknüpfungspunkte in ihrem Herkunftsstaat. Raum für die Annahme, dass die 

Beschwerdeführer im Sinne des § 9 Abs. 2 Z 5 BFA-VG gar keine Bindungen zu ihrem 

Heimatstaat mehr haben, besteht sohin nicht. 

Es sind - unter der Schwelle des Art. 2 und 3 EMRK – aber auch die Verhältnisse im 

Herkunftsstaat unter dem Gesichtspunkt des Privatlebens zu berücksichtigen, so sind etwa 

Schwierigkeiten beim Beschäftigungszugang oder auch Behandlungsmöglichkeiten bei 

medizinischen Problemen bzw. eine etwaige wegen der dort herrschenden Verhältnisse 

bewirkte maßgebliche Verschlechterung psychischer Probleme in die bei der Erlassung der 

Rückkehrentscheidung vorzunehmende Interessensabwägung nach § 9 BFA-VG 

miteinzubeziehen (vgl. VwGH 16.12.2015, Ra 2015/21/0119). Eine diesbezüglich besonders 

zu berücksichtigende Situation liegt jedoch im Fall der jungen, gesunden und erwerbsfähigen 

Beschwerdeführer, welche zudem gut ausgebildet und ohne Sorgepflichten sind, ebenfalls 

nicht vor. 

Den persönlichen Interessen der Beschwerdeführer an einem weiteren Aufenthalt in 

Österreich steht somit das öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung auf dem Gebiet des Fremdenwesens gegenüber. Diesem gewichtigen öffentlichen 

Interesse kommt aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (vgl. VwGH 29.01.2021, Ra 

2021/17/0014, mwN). 

Aus dem Gesagten schlägt die im vorliegenden Beschwerdefall vorzunehmende 

Interessensabwägung im Rahmen einer Gesamtschau zuungunsten der Beschwerdeführer 

und zugunsten des öffentlichen Interesses an ihrer Ausreise aus. Nach Ansicht des 

Bundesverwaltungsgerichts ergibt eine individuelle Abwägung der berührten Interessen, 

dass ein Eingriff in das Privat- und Familienleben der Beschwerdeführer durch ihre Ausreise 

als im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK verhältnismäßig angesehen werden kann und waren die 

von der belangten Behörde erlassenen Rückkehrentscheidungen daher im Ergebnis nicht zu 

beanstanden, weshalb auch die Erteilung von Aufenthaltstiteln nach § 55 AsylG 2005 nicht in 

Betracht kommt. 
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Die sonstigen Voraussetzungen für Rückkehrentscheidungen nach § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 

und § 52 Abs. 2 Z 2 FPG sind ebenso erfüllt. Sie sind auch sonst nicht (etwa vorübergehend 

nach Art. 8 EMRK, vgl. § 9 Abs. 3 BFA-VG und VwGH 16.12.2015, Ra 2015/21/0119) 

unzulässig. Die Beschwerdeführer verfügen auch über kein sonstiges Aufenthaltsrecht. 

Die Beschwerde war daher auch hinsichtlich des Spruchpunktes IV. der angefochtenen 

Bescheide gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen und die Beschwerdevorentscheidungen 

insoweit zu bestätigen. 

3.5. Zur Zulässigkeit der Abschiebung (Spruchpunkt V. der angefochtenen Bescheide und 

Beschwerdevorentscheidungen): 

Mit den angefochtenen Bescheiden wurde festgestellt, dass die Abschiebung der 

Beschwerdeführer nach Tunesien zulässig ist. Diesbezüglich ist darauf zu hinzuweisen, dass 

ein inhaltliches Auseinanderfallen der Entscheidungen nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 (zur Frage 

der Gewährung von subsidiärem Schutz) und nach § 52 Abs. 9 FPG (zur Frage der Zulässigkeit 

der Abschiebung) ausgeschlossen ist, was es verunmöglicht, die Frage der Zulässigkeit der 

Abschiebung in den Herkunftsstaat im Rahmen der von Amts wegen zu treffenden 

Feststellung nach § 52 Abs. 9 FPG neu aufzurollen und entgegen der getroffenen 

Entscheidung über die Versagung von Asyl und subsidiärem Schutz anders zu beurteilen (vgl. 

VwGH 27.04.2021, Ra 2021/19/0082, mwN). 

Die Abschiebungen sind auch nicht unzulässig im Sinne des § 50 Abs. 2 FPG, da den 

Beschwerdeführern keine Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Weiters steht einer Abschiebung keine Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Sinne des § 50 Abs. 3 FPG entgegen. 

Die Beschwerde war daher auch hinsichtlich Spruchpunkt V. der angefochtenen Bescheide 

gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen und die Beschwerdevorentscheidungen insoweit zu 

bestätigen. 

3.6. Zur Frist für die freiwillige Ausreise und zur Aberkennung der aufschiebenden Wirkung 

(Spruchpunkte VI. und VII. der angefochtenen Bescheide und der 

Beschwerdevorentscheidungen): 

Die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung erfolgte seitens der belangten Behörde 

gemäß § 18 Abs. 1 BFA-VG, da der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 19) 

stammt (Z 1) und das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation 
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offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht (Z 5). Gegenständlich stammen die 

Beschwerdeführer aus Tunesien, was gemäß § 1 Z 11 HStV als sicherer Herkunftsstaat gilt. 

Zudem entsprach ihr Vorbringen zu ihrer Bedrohungssituation – wie in der Beweiswürdigung 

unter Punkt II.2.2. dargelegt - offensichtlich nicht den Tatsachen. Die Aberkennung der 

aufschiebenden Wirkung erfolgte daher zu Recht. 

Dass eine Frist für die freiwillige Ausreise nicht besteht, wenn eine Entscheidung auf Grund 

eines Verfahrens gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird, ergibt sich bereits unmittelbar aus 

§ 55 Abs. 1a FPG, sodass es hierfür keiner normativen Anordnung im Spruch der 

angefochtenen Bescheide bedarf. Insoweit können die Beschwerdeführer auch nicht in 

Rechten verletzt sein. 

Die Beschwerde war daher auch hinsichtlich der Spruchpunkte VI. und VII. der 

angefochtenen Bescheide gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen und die 

Beschwerdevorentscheidungen insoweit zu bestätigen. 

4. Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung: 

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der 

Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich 

aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen 

entspricht. 

Eine mündliche Verhandlung kann unterbleiben, wenn der für die rechtliche Beurteilung 

entscheidungsrelevante Sachverhalt von der Verwaltungsbehörde vollständig in einem 

ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben wurde und bezogen auf den Zeitpunkt der 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität 

und Vollständigkeit aufweist. Ferner muss die Verwaltungsbehörde die die 

entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung in gesetzmäßiger 

Weise offen gelegt haben und das Bundesverwaltungsgericht diese tragenden Erwägungen 

der verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung in seiner Entscheidung teilen. Auch darf im 

Rahmen der Beschwerde kein dem Ergebnis des behördlichen Ermittlungsverfahrens 

entgegenstehender oder darüber hinausgehender für die Beurteilung relevanter Sachverhalt 

behauptet werden, wobei bloß unsubstantiiertes Bestreiten ebenso außer Betracht zu 

bleiben hat, wie ein Vorbringen, das gegen das in § 20 BFA-VG festgelegte Neuerungsverbot 

verstößt (vgl. VwGH 28.05.2014, 2014/20/0017). Eine mündliche Verhandlung ist bei 

konkretem sachverhaltsbezogenem Vorbringen des Revisionswerbers vor dem VwG 

durchzuführen (vgl. VwGH 30.06.2015, Ra 2015/06/0050, mwN). Eine mündliche 
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Verhandlung ist ebenfalls durchzuführen zur mündlichen Erörterung von nach der Aktenlage 

strittigen Rechtsfragen zwischen den Parteien und dem Gericht (vgl. VwGH 30.09.2015, Ra 

2015/06/0007, mwN) sowie auch vor einer ergänzenden Beweiswürdigung durch das VwG 

(vgl. VwGH 16.02.2017, Ra 2016/05/0038). § 21 Abs. 7 BFA-VG 2014 erlaubt andererseits das 

Unterbleiben einer Verhandlung, wenn - wie im vorliegenden Fall - deren Durchführung in 

der Beschwerde ausdrücklich beantragt wurde, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in 

Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint (vgl. VwGH 23.11.2016, Ra 2016/04/0085; 

22.01.2015, Ra 2014/21/0052 u.a.). Diese Regelung steht im Einklang mit Art. 47 Abs. 2 GRC 

(vgl. VwGH 25.02.2016, Ra 2016/21/0022). 

Die vorgenannten Kriterien treffen in diesem Fall zu. Der Sachverhalt ist durch die belangte 

Behörde vollständig erhoben und weist die gebotene Aktualität auf. Der Beweiswürdigung 

durch die belangte Behörde hat sich das Bundesverwaltungsgericht zur Gänze 

angeschlossen, wobei sich das Beschwerdevorbringen – wie in der Beweiswürdigung 

dargelegt wurde - letztlich als unsubstantiiert erwies. Die wesentlichen Feststellungen zu 

den Personen der Beschwerdeführer sind unbestritten geblieben. Es lagen keine strittigen 

Sachverhalts- oder Rechtsfragen vor und es waren auch keine Beweise aufzunehmen. Das 

Gericht musste sich auch keinen persönlichen Eindruck von den Beschwerdeführern 

verschaffen, da es sich um einen eindeutigen Fall in dem Sinne handelt, dass auch bei 

Berücksichtigung aller zugunsten der Fremden sprechenden Fakten für sie kein günstigeres 

Ergebnis zu erwarten ist, wenn der persönliche Eindruck ein positiver ist (vgl. VwGH 

18.10.2017, Ra 2017/19/0422, mwN). 

Die Abhaltung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung konnte sohin gemäß § 21 Abs. 7 

BFA-VG iVm § 24 VwGVG unterbleiben. 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder 

weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
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beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu 

lösenden Rechtsfrage vor. 

Im gegenständlichen Fall wurde keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung 

aufgeworfen. Die vorliegende Entscheidung basiert auf den oben genannten Entscheidungen 

des Verwaltungsgerichtshofes. 


